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Der Fahrschul-Profi

Zukünftiges Tagesgeschäft und 
notwendige Hygienemaßnahmen 
in Einklang bringen!

457.252 Fahrverbote im Jahr 2019

EDITORIAL 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

INHALT EXKLUSIV IM INTERVIEW:  DIETER QUENTIN, VORSITZENDER DER BUNDESVEREINIGUNG DER FAHRLEHRERVERBÄNDE E. V. (BVF) 

Wie lange braucht der Mensch für An-
passungen an neue Lebensverhältnisse? 
Persönliche Hygienemaßnahmen waren 
vor der Corona-Pandemie schon selbst-
verständlich, wenn auch freiwillig. Nun 
regeln Verordnungen den notwendigen 
Ablauf des Tagesgeschäftes u. a. in Fahr-
schulen, bei Bildungsträgern und in Aus-
bildungsbetrieben. Alle Wirtschaftsbe-
reiche, Institutionen, Vereine etc. sind 
davon durchgängig betroffen, schreiben 
eigene Hygienekonzepte und setzen die-
se um.

Zurzeit gewöhnen wir uns kontinuierlich 
an spezielle Begriffe wie Mund-Nasen- 
Bedeckung, Maskenpflicht, FFP3, Ellen-
bogen-Niesen, Schutzabstand, Aerosol, 
Hygienekonzept und vieles mehr, weil es 
uns direkt und persönlich betrifft, aber 
auch Ängste erzeugt, unbekannt ist und 
viele Fragen aufwirft! – Wie ist es mit der 
Umsetzung des neuen Verhaltens-ko-
dex? Bis wir uns an neue Lebensumstän-
de anpassen, vergeht wertvolle Zeit! 
Wird z. B. eine Tätigkeit regelmäßig und 
vor allem oft wiederholt, dauert es nicht 
sehr lange, oft nur wenige Wochen, bis 
das Ungewohnte als Routine in das täg-
liche Leben eingepasst wird. 

Die Anpassungsfähigkeit ist eine ausge-
prägte nicht nur menschliche Eigen-
schaft. – Der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier! – Die Pandemie zeigt, dass wir 

Berlin: (hib/SCR) 2019 hat das Kraft-
fahrtbundesamt insgesamt 457.252 
Fahrverbote registriert. Der Großteil da-
von – 416.269 – entfiel auf einmonatige 
Fahrverbote. Das geht aus einer Antwort 
(19/20842) der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu 
Verkehrsverstößen und Bußgeldern im 
Straßenverkehr (19/20191) hervor. 

2018 registrierte das Kraftfahrtbundes-
amt danach 464.179 Fahrverbote. 

Die Zahl der durch Behörden und Gerich-
te entzogenen Fahrerlaubnisse lag 2019 
mit 92.098 geringfügig unter dem Vor-
jahreswert. 
2018 wurden demnach 92.667 dieser 
Fälle registriert.
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Alle machen einen tollen Job!
weiterhin ihre Berechtigung haben. Und 
weil das so ist, haben wir jetzt die Gele-
genheit zu überdenken, zu erweitern 
und die Überlegungen in einen Standard 
zu überführen, der uns im Endeffekt das 
Leben erleichtert. Ich könnte mir vorstel-
len, dass die derzeitigen Hygieneregeln 
in die grundsätzlichen Unternehmens-
konzepte einfließen werden. Die Grund-
sätze bzw. Vorschriften der Berufsgenos-
senschaft zum Thema Hygiene- 
vorschriften für Fahrschulen spielen eine 
vorrangige Rolle. Daran müssen wir uns  
orientieren. 

» FRAGE: Wie wird es quantitativ z. B. 
mit den BKF-Weiterbildungen weiter-
gehen? In naher Zukunft kann nur die 
Hälfte der bisherigen Seminarteilneh-
mer weitergebildet werden, wie wird 
das funktionieren? 
Hier gelten die gleichen Vorgaben wie 
auch für die Theorieausbildung der Fahr-
schüler. Betroffen sind die Abstandsre-
gelungen für die Teilnehmer, die Teilneh-
merzahlen sind abhängig von den 
Voraussetzungen der einzelnen Covid-
19-Verordnungen der Bundesländer. Die 
Kompensation von mehr Weiterbildungs-
bedarf erfolgt mit einem Zusatzangebot 
von Schulungsterminen. – Ich sehe hier 
aus heutiger Sicht keinen Weiterbil-
dungsstau und kein extremes Aufkom-
men an Weiterbildungsnachzüglern auf 
die Bildungsträger zukommen. Auch hier 
haben wir die Hoffnung, dass aufgrund 
der Besserung des Infektionsgesche-
hens weitere Lockerungen zugelassen 
werden. 
Artikel 2 der Verordnung (EU) 2020/698 
betrifft die Fristen für die Schlüsselzahl 
95 (Fristen für die Weiterbildung nach 
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz). 
– Wenn die Schlüsselzahl 95 bzw. die 
Frist für die Weiterbildung zwischen dem 
1. Februar 2020 und dem 31. August 
2020 abläuft, gilt sie automatisch um 

sieben Monate ab dem auf dem Führer-
schein angegebenen Datum als verlän-
gert. Es handelt sich um eine „Fiktion“, 
das heißt, es bedarf keiner Neuausstel-
lung eines Führerscheins mit geänder-
tem Datum. Das wird sich meines Erach-
tens zumindest punktuell auf das 
Weiterbildungsgeschehen auswirken. 

» FRAGE: Wird das Seminarangebot 
der Fahrlehrerverbände thematisch 
angepasst – gibt es zukünftig z. B. 
Weiterbildungsthemen in Sachen 
Hygienestandards? 
Ein interessanter und hochaktueller Ge-
danke. Ob dieser Bereich in Weiterbil-
dungen thematisiert wird, kann ich nicht 

» FRAGE: Einmal abgesehen von den 
gesetzlichen Maßnahmen im Rahmen 
der Pandemie, was haben die Landes-
Fahrlehrerverbände und die Bundes-
vereinigung der Fahrlehrerverbände 
für Pläne? Was wird sich in den 
Fahrschulen grundlegend ändern?
Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten 
dürfen, das wochenlange Tätigkeitsver-
bot war ein sehr heftiger Einschnitt. Da-
mit so etwas nicht wieder passiert, sind 
wir alle gefordert. Im Bereich der Fahr-
schulen sind alle bemüht, durch entspre-
chende Umsetzung von geeigneten und 
vorgeschriebenen Maßnahmen, Neuin-
fektionen zu verhindern. Es wird ein an-
deres Bewusstsein zum Thema Abstände 
und Hygieneregeln Einzug halten. Wir 
werden in diesen Zeiten in der Findung 
von Lösungen immer besser, das ist in 
einem Beruf, der die Nähe zu vielen Men-
schen voraussetzt, nicht immer selbstver-
ständlich. Die Belastungen sind unter di-
versen Umständen doch sehr extrem, wir 
erteilen mehr Unterrichte, weil wir auf-
grund der Abstandsregelungen den not-
wendigen „Durchsatz“ an Fahrschülern 
nicht gewährleisten können. Das bedeu-
tet einen höheren Personaleinsatz einer-
seits und dieser Umstand macht sich an-
dererseits in höheren Kosten bemerkbar. 
Um auch etwas zu der Belastung beim 
praktischen Unterricht zu sagen, die 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer sind alle 
froh, nach der Schulung eine Pause zu 
machen. Das permanente Tragen einer 
Mund-Nasen-Abdeckung ist eine starke 
Belastung während des praktischen Un-
terrichts. – Pausen sind willkommen, 
dann die Desinfektion der Fahrzeuge, das 
anschließende Lüften und die Vorberei-
tung auf die nächste Fahrstunde. Der not-
wendige Mehraufwand kostet viel Zeit 
und wird so lange aufrechterhalten wer-
den müssen, bis das Infektionsgesche-
hen weitere Lockerungen rechtfertigt. Wir 
können weiterhin davon ausgehen, dass 

Abstandsreglungen, natürlich nur in Ab-
hängigkeit vom Infektionsgeschehen, zu-
künftig gelockert werden und wir wieder 
mehr Fahrschüler im Theorieunterricht 
unterbringen können. Grundsätzlich wer-
den die notwendigen und bekannten 
Maßnahmen zur Durchführung des theo-
retischen und praktischen Unterrichts 
erst einmal so bleiben.

» FRAGE: Wird es zukünftig einen 
Hygiene-Qualitätsstandard für 
Fahrschulen geben, damit das Thema 
in Zukunft permanent präsent ist? 
Corona wird auch in Zukunft stets prä-
sent sein! – Aus diesem Grunde werden 
auch die derzeitigen Hygienereglungen 

Dieter Quentin, Vorsitzender der Bundesvereini-
gung der Fahrlehrerverbände e. V. und Vorsitzender 
des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen e. V.. 

„Permanente Anpassung an veränderte 
Situationen in Zeiten von Corona – eine 

zusätzliche Herausforderung, der sich die 
Fahrschulbranche erfolgreich gestellt hat!“

im Berufs- und Privatleben sehr anpas-
sungsfähig sind, kurzfristig kreative  
Lösungen finden, ungewohnte Mecha-
nismen zur Problemlösung aktivieren 
und uns völlig andere Gedanken über 
sonst alltägliche Abläufe machen. Unbe-
wusstes Verhalten wird im Grunde per-
manent hinterfragt. 

Es ist ausgesprochen wichtig, die ty-
pisch zwischenmenschliche Kommuni-
kation im Rahmen der zurzeit geltenden 
Möglichkeiten aufrecht zu erhalten! – Al-
les ist Kommunikation, jedes Wirtschaf-
ten und Handeln bedeutet und bedingt 
unweigerlich ein Kommunizieren. Sie mit 
Ihren Fahrschülerinnen und Fahrschü-
lern, Kunden, Geschäftspartnern, im Fa-
milien- und Freundeskreis. Davon hängt 
ein Großteil der gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen Weiterentwicklung und 
eben der Erfolg einer Unternehmung 
oder eines Projektes ab. Letztendlich 
auch der so wichtige Lernerfolg, eine Ih-
rer Hauptaufgaben als Lehrender, das 
Einschätzen und Beurteilen Ihrer Fahr-
schüler während der praktischen und 
theoretischen Fahrausbildung. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in den 
letzten Monaten - und bleiben Sie ge-
sund!  

Ihre DEGENER-Redaktion

sagen. Der Weiterbildungsbereich wird 
nach Corona und Urlaubszeit langsam 
wieder zum Leben erwachen! Die Ver-
bände werden einen interessanten The-
menmix bereitstellen. 
Die verpflichtenden Seminare werden 
durchgeführt, selbstverständlich werden 
und müssen die geltenden Abstandsre-
gelungen eingehalten werden, diesen 
Regelungen wird z. B. durch Teilnehmer-
begrenzungen Rechnung getragen und 
dementsprechend mehr Veranstaltun-
gen. Das Angebot an sich reicht meines 
Erachtens aus.

» FRAGE: Welche Meinung haben Sie 
heute – nach dem Lockdown – zu 
Themen wie Online-Theorie und 
Digitalisierung in der Fahrschule? 
Digitalisierung war auch vor dem Lock-
down ein Thema, mit dem wir uns inten-
siv beschäftigen. Wir sollten die Chancen 
der Digitalisierung nutzen. Nur wegen 
Corona das bewährte Ausbildungssys-
tem auszuhebeln, da sehe ich überhaupt 
keine Veranlassung. Die Möglichkeit ei-
ner Qualitätsverbesserung in der Ausbil-
dung durch Online-Theorieunterricht mit 
digitalen Medien und anderen Möglich-
keiten, ist ein präsentes Thema im Be-
rufsstand, darum wird sich gekümmert. 
Ich bin allerdings gegen Schnellschüsse, 
Hektik bringt an dieser  Stelle, wo es um 
gravierende Entscheidungen für die Zu-
kunft geht, überhaupt nichts, es muss 
gut überlegt sein. Der Ausbilder ist die 
entscheidende Institution bei der Ausge-
staltung dieser Konzepte, es muss immer 
eine Reflektion vorhanden sein. Es ist 
übrigens kein Nachteil, dass in der Fahr-
schülerausbildungsordnung die Kompe-
tenz des Fahrlehrers gefordert wird, die 
Durchführung eines Theorieunterrichts 
und die Lernzielkontrolle durch ein und 
dieselbe vom Gesetzgeber bestimmte 
Person ist ein Vorteil und kein Nachteil! 
Das darf keinesfalls gefährdet werden.   
Die Deutsche Fahrlehrer-Akademie (DFA) 
hat sich mit der Frage beschäftigt und 
eine wissenschaftliche Expertise bereit-
gestellt. Der Berufsstand reagiert auf die 
Expertise der Wissenschaft. Auf dieser 
Grundlage wird in die richtige Richtung 
gedacht.

Das Interview führte Hans-Joachim Reimann,              
Chefredaktion DEGENER Verlag GmbH
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Ulrich Wagner, Diplompsychologe und Dr. phil. ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Marburg.

EXKLUSIV IM INTERVIEW:  ULRICH WAGNER 

AKTUELL 

Wie wir neue Gewohnheiten lernen können!

Unfälle im Straßenverkehr 2019: Zahl der Verkehrstoten auf Tiefstand

Die Corona-Pandemie erfordert, dass 
wir unser Verhalten anpassen. 
Sozialpsychologe Ulrich Wagner 
erklärt, wie wir die Macht der Gewohn-
heit überwinden.

»  Herr Professor Wagner, durch das 
Coronavirus gibt es neue Regeln im 
sozialen Umgang: Begrüßungen, 
Hygiene, Abstand halten im öffentli-
chen Raum, Kommunikationsformen 
auf Distanz, soziale Nähe im Allgemei-
nen. Warum fällt es manchen leichter 
als anderen von heute auf morgen 
neue soziale Regeln umzusetzen?
Die Umsetzung neuer Verhaltensweisen 
hängt von einer Reihe von Vorbedingun-
gen ab. Dazu gehören unter anderem das 
Verständnis und die Akzeptanz der neu-
en normativen Erwartungen. Wenn Men-
schen die neuen Abstandsregeln unter-
schiedlich umsetzen, kann das damit zu 
tun haben, dass sie nicht genau wissen, 
was sie tun sollen – möglicherweise weil 
sie die Regeln nicht erreicht haben oder 
die Kommunikation für sie nicht ver-
ständlich ist –, oder, dass sie  
die neuen Abstandsregeln nicht akzep-
tieren wollen – vielleicht weil sie die Fol-
gen einer Erkrankung an Covid-19 für sich 
selbst als nicht so gravierend ansehen.

»  Selbst bei bestem Wissen und 
Willen gelingt die Umstellung nicht 
immer sofort. Wie können wir die 
Macht der Gewohnheit überwinden?
Selbst wenn uns bekannt ist, wie wir mit 
der aktuellen Gefährdungssituation sinn-
voll umgehen, bedeutet das nicht, dass 
wir ein solches – doch relativ abstraktes 
– Wissen angemessen umsetzen. 

Wissen und konkretes Handeln können 
divergieren. Eineinhalb Meter Abstand zu 
halten setzt voraus, dass ich abschätzen 
kann, wie eine Distanz von eineinhalb 

WIESBADEN – Im Jahr 2019 sind in 
Deutschland 3046 Menschen bei Stra-
ßenverkehrsunfällen gestorben – das ist 
der niedrigste Stand seit mehr als 60 Jah-
ren. Wie das Statistische Bundesamt (De-
statis) mitteilt, starben 2019 im Straßen-
verkehr 7 % oder 229 Menschen weniger 
als im Vorjahr. Die Polizei zählte insge-
samt 2,7 Millionen Verkehrsunfälle auf 
deutschen Straßen − so viele wie noch 
nie seit 1991 (für 1991 liegt erstmals die 
Zahl der Unfälle für Deutschland nach 
dem heutigen Gebietsstand vor). Bei 
rund 11 % der Unfälle wurde ein Mensch 
getötet oder verletzt. Die Zahl der Verletz-
ten ist 2019 gegenüber dem Vorjahr um 
3,0 % auf 384.000 Menschen zurückge-
gangen.

Metern bei der Begegnung mit anderen 
ganz konkret aussieht.
Außerdem muss ich das Know-how darü-
ber haben, was ich tun soll, wenn mir 
mehrere Menschen nebeneinander an 
einer Engstelle entgegenkommen, oder 
wie ich mich verhalten soll, wenn ich dar-
über hinaus noch in Eile bin. Neue, vor 
allem automatisierte Verhaltensweisen 
setzen Einübung voraus. Daran fehlt es. 
Was wir brauchen, sind Fernsehkampag-
nen und Kampagnen in den sozialen Me-
dien, die uns einfach und an Modellen 
vorführen, wie Abstandsregeln konkret 
umgesetzt werden können. In den 1970er 
Jahren gab es den Fernsehspot „Der 7. 
Sinn“ als Sendung zur Verkehrserzie-
hung. Viele fanden das Präsentierte lang-
weilig und trivial. Aber es hat geholfen, 
wichtige neue Automatismen einzuüben.

»  Machen es hochgehaltene Werte wie 
Solidarität einfacher für den Einzelnen, 
neue Regeln zu akzeptieren, oder sind 

egoistische Gründe ein besserer Treiber 
für ein verändertes Verhalten?
Häufig handeln wir als Egoisten und das 
funktioniert für uns individuell oft auch 
gut. Lerntheoretisch betrachtet sind wir 
meist sehr gut in der Lage, unser Verhal-
ten so einzurichten, dass wir negative 
Konsequenzen für uns selbst vermeiden. 
Das gelingt allerdings vor allem dann, 
wenn die Konsequenzen zeitnah eintre-
ten. Die Situation in der Corona-Pande-
mie ist aber komplex. Dazu gehört zum 
einen, dass sich die Folgen der Nichtbe-
achtung von Abstandsregeln nur manch-
mal und mit mehreren Tagen Verzögerung 
zeigen. Auf solche verzögerten Rückmel-
dungen können wir uns nur schwer ein-
stellen. Dies wird beispielsweise auch im 
Umgang mit dem Klimawandel deutlich. 
Hinzu kommt in der Corona-Pandemie, 
dass die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich 
krank zu werden, wenn wir uns manch-
mal nicht an die Abstandsregeln halten, 
nur gering ist und wir dazu neigen, die 

Bedeutung negativer, aber unwahr-
scheinlicher Konsequenzen zu unter-
schätzen. Zum zweiten sind die Maßnah-
men zur Einschränkung der Pandemie 
wesentlich damit begründet, dass wir mit 
unserem individuellen Verhalten andere, 
die besonders Vulnerablen, schützen sol-
len. Ein solches solidarisches Verhalten 
zu zeigen, gelingt uns gut, wenn wir uns 
gegenüber Nahestehenden empathisch 
verhalten sollen. Es ist aber schwerer 
umsetzbar, wenn wir Solidarität mit Men-
schen zeigen sollen, die uns als abstrak-
te Vulnerable gegenüberstehen. Die aus 
solchen psychologischen Mechanismen 
abzuleitenden Konsequenzen sind, dass 
wir immer wieder die verzögert eintreten-
den und oft exponentiell eskalierenden 
Konsequenzen und die dramatischen 
Auswirkungen für andere – vielleicht 
auch Nahestehenden – vergegenwärti-
gen beziehungsweise vor Augen gehalten 
bekommen müssen.

»  Die einen werfen den Jungen leicht- 
sinnige Corona-Partys vor, die anderen 
berichten von Älteren, die keinen Ab- 
stand halten, weil sie „schon Schlim-
meres erlebt haben“. Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen Einsicht und 
Alter?
Wie gesagt hängt unsere Bereitschaft, 
den gegenwärtig geforderten Regeln zu 
folgen, unter anderem davon ab, wie weit 
wir die normativen Vorgaben verstehen 
und ihnen zu folgen bereit sind. Eine drit-
te wichtige Komponente, die unser Ver-
halten beeinflusst, ist die Bewertung der 
Konsequenzen des Verhaltens und, die 
vierte Komponente, die Wahrscheinlich-
keit, mit der wir annehmen, dass diese 
Konsequenzen eintreten. Das biologi-
sche Alter kann diese Komponenten be-
einflussen. So mögen junge Menschen 
die Konsequenzen eine Corona-Infektion 
für sich als weniger schwerwiegend ein-

schätzen und sich deshalb leichtfertig 
verhalten. Auf ähnliche Weise könnten 
Alte die Eintretenswahrscheinlichkeit 
solcher negativen Konsequenzen für sich 
bagatellisieren mit dem Argument, schon 
viel Schlimmeres hinter sich gebracht zu 
haben. Das Lebensalter kann die Prozes-
se beeinflussen, mit denen Menschen 
die gegenwärtige Pandemie und die per-
sönlichen und sozialen Konsequenzen 
ihres eigenen Verhaltens bewerten, die 
psychologischen Prozesse, die dahinter 
stehen sind aber vermutlich dieselben. 
Wieder gilt es, durch geeignete Kommu-
nikation solchen scheinbar entlastenden 
Bagatellisierungen entgegen zu wirken.

»  Ab wann empfinden wir die 
andauernde Gefahr der Ansteckung als 
so normal, dass wir nicht mehr aktiv 
darüber nachdenken?
Ich halte die Befürchtung für begründet, 
dass viele der ständigen Warnungen und 
Regelungen überdrüssig werden und sich 
in riskante Interaktionen einlassen. Die 
Gefahr ist insbesondere deshalb so groß, 
weil sich individuelle und gesellschaftli-
che Konsequenzen in Form von individu-
eller Infektion und statistischem Anstieg 
der Infektionszahlen erst verzögert zei-
gen. Und die Gefahr des Leichtsinns 
steigt, je widersprüchlicher die jeweili-
gen Regelungen in der Bevölkerung an-
kommen. Das zu verhindern, macht eine 
dauerhafte überzeugende Warnung und 
Übung notwendig. Bevor wir wieder zur 
alten, jetzt so vermissten Normalität wer-
den zurückkehren können, werden wir 
Zwischenschritte gehen müssen, bei de-
nen körperliche Nähe zwischen Fremden 
weiterhin vermieden werden muss, wir 
aber manche wichtige Dinge mit Vorsicht 
wieder werden aufnehmen können.
© Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung 
Prof. Ulrich Wagner, Marburg und 
www.forschung-und-lehre.de, Bonn 
– Interview Claudia Krapp.

57,7 % Verkehrstote auf Landstraßen  
Wie in den Vorjahren ereigneten sich 
auch 2019 die meisten Unfälle mit Perso-
nenschaden innerhalb von Ortschaften 
(69,2 %). Dort wurden jedoch nur 30,6 % 
der Getöteten registriert. Die meisten 
Verkehrstoten gab es auf Landstraßen 
(57,7 %). Gleichzeitig fand dort aber nur 
jeder vierte Unfall mit Personenschaden 
statt (24,2 %). Auf Autobahnen wurden 
6,7 % aller Unfälle mit Personenschaden 
und 11,7 % aller Getöteten gezählt.  
Unfälle auf Autobahnen und Land-
straßen haben unter anderem wegen  
der höheren Fahrgeschwindigkeiten 
häufig schlimmere Folgen. Auf Land-
straßen gibt es zudem risikoerhöhende 
Faktoren wie die fehlende Trennung des 

Gegenverkehrs, 
schlechte Über-
holmöglichkeiten, 
Kreuzungen oder 
ungeschützte Hin-
dernisse wie Bäu-
me neben der 
Fahrbahn. 

Zahl der getöte-
ten Radfahrenden 
seit 2010 um 
16,8 % gestiegen 
Im Vergleich zu 
2010 ist die Zahl 

der Verkehrstoten um 16,5 % gesunken. 
Allerdings gibt es deutliche Unterschie-
de zwischen den wichtigsten Beteiligten 
am Straßenverkehr: Die Zahl der getöte-
ten Pkw-Insassen lag 2019 um 25,9 % 
niedriger als im Jahr 2010. Bei Men-
schen, die auf einem Kraftrad wie einem 
Mofa oder Motorrad ums Leben kamen, 
sowie bei Fußgängerinnen und Fußgän-
gern fielen die Rückgänge mit 14,7 % be-
ziehungsweise 12,4 % geringer aus. Die 
Zahl der getöteten Radfahrenden ist da-
gegen seit 2010 um 16,8 % gestiegen.
Die meisten Fahrradunfälle ereignen 
sich im Sommerhalbjahr. Allerdings ist 
die Fahrrad-Saison in den vergangenen 
Jahren länger geworden. Denn immer 
mehr Menschen nutzen das Fahrrad für 
den Weg zur Ausbildung oder zur Arbeit. 
Daher gibt es an Wochentagen mehr 
Fahrradunfälle als am Wochenende. 
Demgegenüber sind Unfälle mit Motor-
rädern und Motorrollern überwiegend 
ein Schönwetter- und Freizeitphänomen. 
Sie finden gehäuft an Wochenenden in 
den Monaten April bis Oktober statt.

Weitere Informationen zum Unfallge-
schehen nach Tagen bietet der neu er-
schienene Unfallkalender. 

Trotz des überdurchschnittlichen Rück-
gangs seit 2010 waren die meisten Ver-

kehrstoten auch im Jahr 2019 Pkw-Insas-
sen: 1364 Menschen kamen in einem 
Pkw ums Leben, 605 auf einem Kraftrad, 
445 auf dem Fahrrad. 417 der Verkehrs-
toten waren Fußgängerinnen und Fuß-
gänger und 152 Insassen von Güterkraft-
fahrzeugen. Weitere 63 Menschen 
kamen anderweitig im Straßenverkehr 
ums Leben. 

Deutschland mit weniger Verkehrsto-
ten je 1 Million Einwohnerinnen und 
Einwohner als im EU-Durchschnitt 
In den 28 Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (EU, hierzu zählte 2019 
auch noch Großbritannien) kamen 2019 
nach vorläufigen Daten rund 22800 

Menschen im Straßenverkehr ums Le-
ben. Bezogen auf die Bevölkerung waren 
das durchschnittlich 51 Verkehrstote je 
1 Million Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten bestehen jedoch große Unter-
schiede: In Schweden starben 22 
Menschen je 1 Million Einwohnerinnen 
und Einwohner im Straßenverkehr, in Ir-
land 29. Am gefährlichsten war es auf 
den Straßen in Rumänien (96) und Bul-
garien (89). Deutschland liegt mit 37 Ver-
kehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen 
und Einwohner gemeinsam mit Finnland 
auf Rang neun.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)

Foto: privat
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Weil Eintönigkeit einfach nicht zu Ihnen passt: Mit Schulungsfahrzeugen wie dem
Volkswagen T-Roc begeistern Sie ab Stunde eins mit einem ganz eigenen Unterrichtsstil. 
Da werden aus Ihren Fahrschülern schnell echte Fans. volkswagen-fahrschule.de
Stand 08/2020

Der T-Roc als Fahrschulfahrzeug.

Macht Fahrschüler 
zu Fans
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Isolde Lang, seit 1986 Fahrlehrerin. Zertifizierter Fahrschüler-Coach, Trainerin und Dozentin für allgemeine  
psychologisch/pädagogische Themen in der Fahrlehreraus- und Fahrlehrerweiterbildung. Beschäftigt sich  
u. a. mit Stressprävention, ist Entspannungspädagogin und zertifizierter Coach (DVNLP),  DEGENER-Fachau-
torin der Werke „Wie ticken wir Menschen?“ und „Lehren will gelernt sein“.

FAHRSCHULPRAXIS 

Eine „bunte“ Betrachtung der Corona-Krise
Wenn unvorhergesehene Umstände das 
wohl durchdachte und geplante (Arbeits-)
Leben durcheinanderbringen, gerät man 
häufig in eine Krise. Dabei löst das Ge-
fühl, keinerlei Einfluss und Kontrolle auf 
die Situation zu haben, starken Stress 
aus. Krisen bringen Menschen aus dem 
Gleichgewicht. Jede Krise ist anders und 
wird anders erlebt. Forscher haben je-
doch herausgefunden, dass fast immer 
vier Phasen durchlaufen werden. Die 
Phasen sind nicht immer klar voneinan-
der zu trennen. Sie können sich überlap-
pen und wiederholen.

Wie Menschen auf so eine ungewollte Si-
tuation reagieren und wie lange die Kri-
sen-Bewältigung dauert, ist individuell 
sehr verschieden. Die Dauer ist abhängig 
von der Schwere der Krise, der Resilienz, 
also der Widerstandskraft jedes einzel-
nen, aber auch von dem Temperament.
Die Temperamentenlehre, auch Farben-
lehre genannt, gibt vier Grundtempera-
mente vor. Jeder Mensch kann einem 
oder auch zwei Grundtemperamenten 
grob zugeordnet werden. Menschen mit 
einer gleichen Zuordnung (Farbe) haben 
ähnliche Prioritäten und verhalten sich 
deshalb auch ähnlich. Das Verhalten 
kann quasi vorausgeahnt werden. Dies 
erleichtert den Umgang mit anderen 
Menschen und fördert das gegenseitige 
Verständnis. Sogar die eigenen „Ma-
cken“ kann man in einem positiven Licht 
sehen. Die folgende Zuordnung sollte mit 
einem Augenzwinkern gesehen werden. 
Vielleicht erkennen Sie sich ja in der ei-
nen oder anderen Farbe. 

Hier eine kurze Übersicht über die vier 
Farben und deren Eigenschaften. 
 Der ROTE – Der Energische. Er geht mit 
voller Energie ans Ziel, trifft blitzschnell 
Entscheidungen und ist sehr durchset-
zungsstark und dominant. Andere Regeln 
zu akzeptieren fällt ihm schwer.
 Der GELBE – Der Optimist. Mit voller 
Energie springt er mitten ins Leben. Fröh-
lichkeit und Leichtigkeit zeichnen ihn 
aus. Unter Stress wird er sehr hektisch 
und kopflos. Keiner sonst kann ein so 
großes Repertoire an Gefühlen theatra-
lisch einsetzen. Er ist ein Meister der 
Übertreibung.
 Der GRÜNE – Der Beständige. Er geht 
mit Harmonie und Mitgefühl durchs Le-
ben, am liebsten so wie immer. Für ihn 
sind seine Lieben das Wichtigste im Le-
ben. Mit Veränderungen kommt er nicht 
gut zurecht. 
 Der BLAUE – Der Gewissenhafte. Der 
Denker und Analyst plant äußerst genau 
und präzise. Jedes mögliche Problem 
wird im Vorfeld gedanklich gelöst, denn 
er geht auf Nummer sicher. Das kostet 
Zeit und bindet Energie.

Die vier Phasen einer Krise*
 
1. Schock und Nicht-Wahrhaben-Wollen. 
Man ist gelähmt, fassungslos und ge-
schockt. 
2. Reaktion, meist unüberlegt. Hier herr-
schen Chaos, Angst und Verdrängung. 
Ablenkung durch Beschäftigungen, die 
nichts mit der Krisenlösung zu tun ha-
ben.
3. Bearbeitung der Krise. Die Situation 
wird akzeptiert. Die Phase der Lösungs-
suche beginnt. 
4. Neuorientierung und Fazit. Häufig 
entstehen in dieser Phase neue Verhal-
tensweisen und Werte für die Zukunft. 

Eine neue Einstellung zu sich, der Um-
welt und dem Beruf wird angestoßen.

Schock-Phase: 

 Wenn der Rote Stress hat, brüllt er wie 
ein Löwe, der Eindringlinge in seinem Re-
vier vermutet. Seine Aufregung ist groß, 
denn man behindert ihn in seiner Frei-
heit. Er sucht einen Haken in der Sinnhaf-
tigkeit der Corona-Beschränkungen. Hat 
er den vermeintlichen Fehler gefunden, 
lässt er dies andere wissen und verkün-
det seine Meinung darüber sehr laut-
stark. Natürlich vergisst er auch nicht zu 
erklären, wer seiner Meinung nach die 
Verantwortung für diese Krise trägt und 
dass er die Lösung weiß und immer ge-
wusst hat.

 Wer glaubt, dass der Gelbe erstarrt, 
der irrt gewaltig. Er ergreift vielmehr die 
von ihm sehr geschätzte Hühnerhof-Tak-
tik. Dabei rennt er ziel- und sinnlos her-
um, verbreitet massive Unruhe, am meis-
ten für sich selbst. Er dreht sich im Kreis 
und äußert immer wieder Aussagen wie 
„Oh Gott oh Gott!“ oder „Du meine Güte!“ 
Dabei übertreibt er maßlos und denkt, 
dass er NIE mehr seine Freunde treffen 
kann und Spaß am Leben haben wird. 
Diese Art mit der Krise umzugehen ist 
wunderbar geeignet sich selbst aller Le-
bensfreude zu berauben und Chaos un-
ter seinen Mitmenschen zu verbreiten. 
Allerdings tut der Gelbe dies in seiner 
liebenswürdigen Art.

 Der Grüne erstarrt bis zur Bewegungs-
losigkeit, ist fassungslos und verstummt. 
Äußerlich sieht man ihm nichts an, doch 
innerlich ist er stocksteif. 
Gefühle von Angst und Hilflosigkeit über-
mannen ihn. Dabei ist seine größte Sorge 
nicht auf sich selbst gerichtet. Die Tren-
nung von seinen Liebsten, seinen er-
wachsenen Kindern, den Enkelkindern 
oder den Eltern macht ihm zu schaffen. 
Dabei hilft ihm, dass er zum Wohle der 
anderen vieles klaglos ertragen kann. 

 In seiner vorausschauenden Art hat 
der Blaue den Lockdown als notwendige 
Konsequenz des aktuellen Geschehens 
schon lange vorausgesehen. Daher fällt 
die „Schockphase“ für ihn im Gegensatz 
zu den anderen Farben äußerlich kaum 

*nach Cullberg und Kast  © Illustration DEGENER

erkennbar aus. Der geübte Beobachter 
erkennt lediglich ein kurzes Luftanhal-
ten, einhergehend mit einem leichten 
Stirnrunzeln. Um dieses Phänomen zu 
erkennen, muss man den Blauen aller-
dings sehr gut kennen. 

Reaktions-Phase (hat noch 
nichts mit Lösungsfindung zu 
tun – dient der Ablenkung): 

 Bereits in der Reaktionsphase zeigt 
der Rote, dass Begriffe wie Müßiggang 
oder Kurzarbeit nicht in sein Leben pas-
sen. Zügig renoviert er seine Fahrschul-
räume. Er nutzt die Zeit seine Strategien 
und Ziele zu überprüfen und zu optimie-
ren. In dieser Phase ist er voller Geschäf-
tigkeit und mitten in der Umsetzung 
schon länger notwendiger Änderungen. 
Lediglich seinem bisherigen Zeitmangel 
ist es geschuldet, dass diese nicht be-
reits erledigt sind. 

 Die Maßnahmen der Regierung sieht 
der Gelbe nicht ein, denn ER hat ja  
nichts gemacht und ER schadet ja kei-
nem, wenn er Spaß hat. Seine Emotionen 
reichen von „NIE mehr wird es wie frü-
her“ bis zu „völlig cool“ und ruhig. Seine 
Ablenkungs-Strategie ist es, sich selbst 
etwas Gutes zu tun. Er nutzt die neu  
gewonnene Zeit für sich und setzt Frust-
ration in Bewegung um. Er wandert, ra-
delt oder geht joggen. Die schon längst 
überfällige Fahrschul-Renovierung wird 
er garantiert nicht gerade JETZT machen. 
Er ist trotzig und lässt sich von diesem 

Virus nicht abhalten zu leben. Jetzt muss 
er hinaus an die frische Luft und sich 
überzeugen, dass er noch Leben spüren 
kann. 

 Der Grüne telefoniert mehrmals täg-
lich mit seinen Lieben. So erfüllt er sein 
Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit, 
ohne Gefahr zu laufen, jemand anderen 
anzustecken. Das Telefonat ist natürlich 
nur ein unzureichender Ersatz für reale 
Begegnungen. Daher konzentriert er sei-
ne Energie auf die Dinge, die gemacht 
werden müssen, um anderen Menschen 
in seiner Umgebung zu helfen. 

 Beim Blauen kommt es häufig vor, 
dass er die ersten beiden, eher emotio-
nal geprägten Phasen gar nicht spürbar 
durchlebt. Emotionen sind nicht sein Me-
tier und umgehen kann er damit auch 
nicht besonders gut. Außerdem sind sie 
nicht zielführend.
Er beginnt zügig, sich mit den anstehen-
den Aufgaben zu beschäftigen. Zunächst 
berechnet er den möglichen Schaden 
und den notwendigen Finanzbedarf. Die 
behördlichen Maßnahmen werden dabei 
nicht hinterfragt. Der Mensch braucht Re-
geln und Gesetze. Daran hält man sich! 
Bereits am zweiten Tag beginnt er mit der 
Renovierung seiner Fahrschulräume. Die 
notwendigen Materialien hat er bereits in 
weiser Voraussicht vor dem Lockdown 
eingekauft. Die übrige Zeit kann wunder-
bar zu einer außerplanmäßigen Wartung 
und Pflege des Fuhrparks genutzt wer-
den. In der Zwischenzeit sind sicherlich 

die Rahmenbedingungen der zur Verfü-
gung gestellten Finanzhilfen von staatli-
cher Seite formuliert worden, so dass es 
mit deren Beantragung im Arbeitsalltag 
des Blauen weitergehen kann. 

Krisen-Bearbeitungs-Phase 
(Beginn der Lösungsfindung):

 In dieser Phase kommen die Stärken 
des Roten voll zur Geltung. Jetzt ist er in 
seinem Element. Einzig, dass er nicht so-
fort alles umsetzen und „loslegen“ kann, 
regt ihn auf. Alles ist bereit – neue Ziele, 
neue Strategien und neue Ideen. Er war-
tet auf den Startschuss. Untätigkeit und 
Abwarten sind für ihn inakzeptabel. Des-
halb hat er zusätzlich noch andere Tätig-
keiten in anderen Bereichen gesucht und 
erledigt. Seine Devise ist „Selbst ist der 
Rote!“ 

 Dem Gelben fällt auf, dass es in sei-
nen Überlegungen mehr um Leben spü-
ren und Lebensfreude als um Fahrschule 
und Fahrschüler geht. Wovon soll er  
denn leben? Er erkennt durchaus die  
Notwendigkeit zu arbeiten. Ein bisschen 
erwachsen werden schadet nicht. Durch 
Gespräche mit einem Blauen hat er jetzt 
auch einen klitzekleinen Plan, wie es wei-
ter geht, also mit seiner Fahrschule. Wel-
che finanziellen Hilfen gibt es und wo 
muss man sie beantragen? Er hasst den 
langweiligen Schreibkram. Seit längerer 
Zeit hat er nicht auf den Kontostand  
geschaut, denn das beunruhigt ihn nur. 
Er denkt, dass er sowieso momentan 
nichts am Kontostand ändern kann. Die-
se finanziellen Sorgen rückt er in den 
Hintergrund, denn er ist jetzt gut erholt 
und liebt die neue Lebensqualität. Er hat 
viel Zeit an der frischen Luft und beim 
Sport verbracht und dadurch sein Im-
munsystem gestärkt. So ist er gut vorbe-
reitet für den Zeitpunkt, wenn es wieder 
losgeht. Irgendwann. 

 Die zwangsstillgelegte Zeit nutzt der 
Grüne, um anderen etwas Gutes zu tun. 
Er kauft für ältere Menschen ein und  
telefoniert mit vielen vermeintlich  
einsamen Menschen. In dieser Phase ist 
der Grüne glücklich und unterstützt sehr 
gerne. Er bringt Wärme und Mensch-
lichkeit in die Corona-Zeit. Das Beruf - 
liche kann er später regeln. Für ihn ist 
das momentan nicht wichtig. Er lebt nach 
der Devise „Menschen vor Arbeit“. Dieser 
Grundsatz ist ihm jetzt bewusster als je-
mals zuvor. Zusätzlich bringt er sich ge-
meinnützig mit ein. Daraus schöpft er 
Stärke, neue Hoffnung und Zufrieden-
heit. 

 Der Blaue ist in dieser Phase in sei-
nem Element. Jetzt geht es um Logik, 
Struktur und Voraussicht. Pro und Kont-
ra-Listen, sowie To-do-Listen hat er 
schon längst erstellt und meist schon 
abgearbeitet. Als einer der ersten hat er 
auch die finanziellen Hilfen beantragt. Er 
hat an alles gedacht, von der Stundung 
der Leasingraten, Krankenkassenbeiträ-
gen und Versicherungsbeiträgen bis zur  
Reduzierung der Vorauszahlung beim  
Finanzamt. Jetzt muss er einfach nur 
Warten bis es weitergeht. Und Abwarten 
kann er gut, denn er ist der Meister dar-
in. Die Zeit nutzt er, um die Prozesse in 
seiner Fahrschule zu überdenken und zu 
optimieren. Er gilt als Anlaufstelle für 
viele Kollegen, vor allem für die Gelben. 

weiter auf SEITE 6

Foto: privat

von Isolde Lang
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Coolster Schwarm
Ihrer Fahrschüler

Die Z125

Wie für Ihre Fahrschule gemacht: die Z125. Weil Kawasaki extrem beliebt 
bei der jungen Zielgruppe ist. Weil unsere Motorräder zuverlässig und ro-
bust sind. Und weil Sie die begehrte Z125 mit unserem Fahrschulrabatt 
von 16 %* plus kostenlosem Learning- Edition-Paket (niedrige Sitz-
bank und Sturzpads) erhalten. Holen Sie sich gleich Ihre Z125. Eine bessere 
Werbung für Ihre Fahrschule gibt es nicht.

Fragen Sie Ihren Kawasaki-Vertragspartner nach allen Details, 
anderen Modellen und den speziellen Finanzierungsangeboten. 
Alle Vertragspartner fi nden Sie unter kawasaki.de

* auf die unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. Überführung und Nebenkosten

Weitere Top-Angebote für Ihre Fahrschule: Die neue Z650, inklusive kostenlosem 
Learning-Edition-Paket. Oder die angesagte Z900 70 kW (drosselbar auf 35 kW) 
sowie die extrem niedrige Vulcan S. Alle mit satten 20 % Fahrschulrabatt* zu 
haben. Unsere Vertragspartner beraten Sie gerne!
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 ANZEIGE

 ANZEIGEMit viel Geduld steht er ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite und unterstützt diese in 
der Beantragung der Fördermittel und 
dergleichen. Für ihn ist es absolut unver-
ständlich, wieso solche „Durcheinander- 
Gelben“ immer bis zur letzten Sekunde 
warten, wenn es um Anträge und der-
gleichen geht.

Neuorientierung und Fazit für 
die Zukunft:

 Die Corona-Zwangspause hat dem Ro-
ten Workaholic gutgetan, auch wenn er 
das niemals zugeben wird. Nicht mehr 
von einem Termin zum nächsten hetzen 
zu müssen, keine dringenden Verpflich-
tungen oder keine Kurzreisen – das war 
vor Corona für ihn unvorstellbar. Besten-
falls hat er erkannt, dass menschliche 
Begegnungen und seine Familie auch 
Energie-Quellen sein können und dass er 
sich für seine Gesundheit etwas gönnen 
soll. Für ihn hat sich die Corona-Krise 
„gelohnt“, wenn er in Zukunft seinen Ar-
beitsstress eindämmt.

 In der letzten Phase hat der Gelbe er-
kannt, dass immer nur freie Zeit haben 
auch langweilig sein kann. Irgendwie hat 
ihm etwas gefehlt. Es sind die Men-
schen. Seine Fahrschüler in ihrer Unter-
schiedlichkeit, die Abwechslung, die 
Heraus-forderungen und die Situations-
komik. Er merkt, wie gerne er den Beruf 
des Fahrlehrers ausübt, welches die po-
sitiven Seiten in diesem Beruf sind und 
dass er auch mit seinen Kunden Lachen 
und Leichtigkeit und Freude versprühen 
kann. Ja, die Fahrlehrerwelt braucht den 
Optimismus und die Leichtigkeit des 
Gelben. Ihn hat Corona noch lebenslusti-
ger und auch lebenshungriger werden 
lassen, aber auch ein bisschen erwach-

LEHREN WILL GELERNT SEIN

THEMA

DIE DEGENER-REIHE

NACH DEM NEUEN 

FAHRLEHRERGESETZ

Isolde Lang

Der moderne Fahrlehrer – Teil 1
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Eine gute Fahrausbildung ist von vielen Faktoren abhängig. Da 

sich nicht nur die technischen Voraussetzungen, die gesetzli-

chen Regelungen und die Verkehrsdichte verändern, sondern 
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Kapitel 11: Verwendung von Medien
Die Frage wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei, ist und bleibt unbeantwortet. Genauso eng 
verbunden sind die Begriff e „Methoden“ und „Medien“. Dennoch kann man sagen: Während 
die Methoden teilweise schon in den Gründerzeiten der Pädagogik Anwendung fanden, ist die 
Weiterentwicklung der Medien im digitalen Zeitalter von den technischen Möglichkeiten her 
nahezu giganti sch. Doch diese Entwicklung birgt auch Gefahren in sich. Vorsicht, sonst wird 
der Lehrer Handlanger der Medien. Geniale Redner mit ungeheuren rhetorischen Fähigkeiten 
muti eren zu „Weiterklickern“, die kaum mehr in der Lage sind, ihren Esprit zu verbreiten, weil 
sie sich von der Technik abhängig machen. 

11.1 Die Qual der Wahl

Richti g eingesetzt sind Medien das, was sie sein sollen. Gute, verlässliche, manchmal hoch-
technisierte, intelligente Helfer eines Lehrers, der als Persönlichkeit und nicht als Techniker 
punktet. Besti mmte Medien sind an den Einsatz einzelner Methoden gekoppelt. In der Abbil-
dung ist dies durch die gleiche Farbgestaltung zusammengehöriger Methoden und Medien-
paare dargestellt.

Bei der Planung ist der unterschiedliche Zeitaufwand zu beachten, damit eine gute Wirkung 
erzielt werden kann. Bei der Auswahl ist zu berücksichti gen, ob die zu visualisierende Informa-
ti on dauerhaft , wiederverwendbar oder nur kurzfristi g sichtbar sein soll. 

5
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Übersicht mal anders ...

Diese Visualisierung des Inhaltsverzeichnisses ist eines von vielen Beispielen, die aufzeigen, 
welche Möglichkeiten es gibt, etwas zu veranschaulichen.

sener. Bewundert er doch sehr den Blau-
en mit seiner unglaublichen Ruhe. Sollte 
er auch ein bisschen wie der Blaue wer-
den? Nur kurzfristig dauert diese Über-
legung und schon hüpft er wieder sorg-
los in der Gegend herum. 

 Für den Grünen hat sich nicht viel ge-
ändert. Er wusste vor Corona bereits, 
dass seine Lieben das Wichtigste in sei-
nem Leben sind. Er ist sehr glücklich, 
denn er konnte in der Corona-Zeit die Zu-
sammengehörigkeit sehr gut spüren und 
genießen. Das macht ihn auch ein biss-
chen stark. Stark, um in Zukunft öfter mal 
NEIN sagen zu können. Zugunsten seiner 
Familie wird er sich weniger Arbeit auf-
drängen lassen. Hoffentlich! 

 Der Blaue kommt sehr schnell zu ei-
nem positiven Fazit. Er erkennt, dass er 
durch seine Art sehr gut gerüstet ist für 
alle Krisen wirtschaftlicher Natur. Aller-
dings muss er feststellen, dass er im Be-
reich „soziale Kontakte“ durchaus Bedarf 
zur Nachsteuerung hat. Also beginnt er 
mit der Planung, wie er dies in der Zu-
kunft verbessern kann. Dies geschieht 
natürlich auf Grundlage von Pro und Kon-
tra-Listen und weiterer Ausarbeitungen. 

Jede Krise im Leben eines Menschen be-
deutet für ihn sicherlich ein einschnei-
dendes Erlebnis. Unabhängig davon wel-
chem Temperament der Mensch zuge- 
ordnet werden kann, der Umgang mit der 
Krise stellt sich bei den verschiedenen 
Temperamenten deutlich unterschiedlich 
dar. Dennoch haben alle Temperamente 
die Möglichkeit aus solchen Krisen Stär-
ke zu erfahren und an ihnen zu wachsen. 
Erkennt man diese Chance, verlieren die-
se deutlich ihren Schrecken und lassen 
uns optimistisch in die Zukunft blicken.

AKTUELL 

Bundesverbände BGL und AMÖ werben für Abbiegeassistenten
Jetzt erfüllen bereits neun Nachrüst-
systeme die Leistungsvorgaben des 
Kraftfahrt-Bundesamtes

Abbiegeassistenzsysteme können Leben 
retten! Deswegen rufen der Bundesver-
band Güterkraftverehr Logistik und Ent-
sorgung (BGL) e. V. und der Bundesver-
band Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) e. V. alle Lkw-Besitzer dazu auf, in 
diese lebensrettende Technik zu inves-
tieren.
Seit kurzem stehen jetzt schon neun 
Nachrüstsysteme zur Verfügung, die mit 
der Erteilung einer ABE (Allgemeine  
Betriebserlaubnis) durch das Kraftfahrt-
Bundesamt ihre Leistungsfähigkeit 
nachgewiesen haben und somit durch 
das Bundesamt für Güterverkehr förder-

fähig sind. Förderfähig sind auch  
ab Werk eingebaute Abbiegeassistenz-
systeme für Neufahrzeuge, die von im-
mer mehr Lkw-Herstellern angeboten 
werden.
Mit der Anschaffung von Abbiegeassis-
tenten schützen Lkw-Besitzer nicht nur 
das Leben von Radfahrern und Fußgän-
gern, sondern bewahren auch Lkw-Fah-
rer vor traumatisierenden Unfallerleb-
nissen, die nach Angaben der 
Berufsgenossenschaft in 80 % der tödli-
chen Abbiegeunfälle dazu führen, dass 
der betroffene Lkw-Fahrer nie wieder 
seinen Beruf ausüben kann. 
BGL-Vorstandssprecher Prof. Dr. Dirk 
Engelhardt und AMÖ-Geschäftsführer 
Dierk Hochgesang sind sich einig: „Wir 
empfehlen im Interesse von Radfah-

Die neue DEGENER Fahrlehrer-Bibliothek bündelt das gesamte 
Knowhow für die Aus- und Weiterbildung von Fahrlehrern nach dem 
neuen Fahrlehrergesetz in kompakter Form.
 
Den Anstoß gab die Reform des Fahrlehrerrechts, durch die sich die 
Ausbildung und Prüfung von Fahrlehrern nachhaltig verändert hat – 
nicht nur, was die Länge, den Inhalt oder die Zugangsvoraussetzun-
gen angeht. Insgesamt wird vor allem die pädagogische Ausbildung 
in den Fahrlehrerausbildungsstätten ausgedehnt.

Grundsätzlich sollen dadurch vor allem die Kompetenzen als Lehrer 
in der Fahrschule gestärkt werden. So steigt der Anteil der pädago-
gischen Ausbildung von ca. 30 % auf über 50 %. Ein Fakt, der sich 
auch in der regelmäßigen Über prüfung der Fahrschulen nieder-
schlägt: Die pädagogische Qualität des Unterrichts rückt verstärkt 
in den Fokus der Gutachter, das Stichwort lautet: „Pädagogisch 
Qualifizierte Fahrschul-Überwachung“ (PQFÜ).

GRUNDLAGENWERK FÜR FAHRLEHRER
+ GRATIS  

STEHSAMMLER  
„SCHUBER“

rern, Fußgängern und Lkw-Fahrern, 
zeitnah und umfassend in leistungs-
fähige Abbiegeassistenzsysteme zu in-
vestieren.“ 
BGL und AMÖ sind bereits offizielle Un-
terstützer der BMVI-„Aktion Abbiegeas-
sistent“ von Initiator Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer. Ein starkes 
Signal für mehr Verkehrssicherheit, an 
der sich mittlerweile 116 Unternehmen 
als Sicherheitspartner beteiligen. Neben 
Unternehmen aus ganz Deutschland be-
teiligen sich erstmals auch Landkreise, 
Städte und kommunale Betriebe. 
Die Sicherheitspartner haben sich ver-
pflichtet, noch vor dem verbindlichen 
Einführungsdatum auf EU-Ebene ihren 
Fuhrpark mit Abbiegeassistenten nach-
zurüsten.

>>  WWW.DEGENER.DE/FAHRLEHRERBIBLIOTHEK

LESEPROBEN 
aller Werke  
auch online!
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DIE DEGENER-REIHE

NACH DEM NEUEN 

FAHRLEHRERGESETZ

Fachwissen B/BE | Erziehen | Kompetenzbereiche BE1, BE2

ERZIEHEN

Mathias Franke

ERZIEHUNGSASPEKTE 
IN DER FAHRLEHRERAUSBILDUNG

>>  Berücksichtigung personeller, sozialer und kultureller Lernbedingungen und Vermittlung von 
Verkehrssicherheitseinstellungen 
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 ANZEIGE

ALLES FÜR IHRE B196-AUSBILDUNG
Broschüre B196

Auf dieses Angebot haben viele gewartet: Vom Auto aufs Zweirad – ohne Prüfung. Wesentliche Tipps 

zur Bekleidung, zu den Checks von Mensch und Maschine, den Grundfahrübungen, den 

Besonderheiten der 125er Motorräder, Fahr- und Gefahren-Situationen u.v.m.  
28 Seiten, 17 x 24 cm, rückendrahtgeheftet

Artikel-Nr. 11145

Rahmenplan B196

Rahmenplan B196 – per Aushang in Ihrer 

Fahrschule machen Sie ihre Leistungen trans-

parent. Format: DIN-A3

Artikel-Nr. 33283

Fensterfolie B196

Format: 20 x 20 cm

Artikel-Nr. 86147

AGB B196 

Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) erfüllen Sie Ihre Informationspflicht. 

Format: DIN-A3

Artikel-Nr. 22443

Poster B196

Trendige Infoposter 

für Ihre Fahrschule  
DIN A1 quer

Teilnahmebescheinigung B196

zur Vorlage bei der Fahrerlaubnisbehörde 

Block zu 25 Blatt, DIN A5

Artikel-Nr. 22439

Fahreignungsdiagnose (Checkliste) B196

Die Ausbildungs-Dokumentation (zur gegen-

seitigen Absicherung) für B196. 

Block zu 25 Blatt, DIN-A5

Artikel-Nr. 22441

Ausbildungsvertrag / Rechnung B196

Verbindlicher Vertrag für mehr 

Ausbildungssicherheit mit AGB + 

Datenschutzbeiblatt. 

Block mit 25 Stück, 2fach, DIN-A4

Artikel-Nr. 22442
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Ausbildungsvertrag
Hiermit melde ich mich für die B196-Fahrerschulung an.

Die theoretische Ausbildung findet statt:

Für jede über den Mindestumfang hinausgehende Übungsstunde werden berechnet:

Ausbildungspreis(e) (inkl. gesetzl. gültiger Mehrwertsteuer):

Der Schulungsstoff für die Fahrerschulung B196 gliedert sich entsprechend Anlage 7b (FeV) in zwei Bereichen von insgesamt 9 Unterrichtseinheiten á 90 Minuten:

1. Theoretischer Schulungsstoff (mind. 4 Unterrichtseinheiten) 
 bestehend aus den Inhalten (nach Anlage 7b Nr. 3.1 – FeV):
Persönliche Voraussetzungen; Schutz des Fahrers/Beifahrers; Betriebs- und Verkehrssicherheit; Umweltschonung; 
Verhalten bei zweiradspezifischen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; Fahrbahn „lesen“; sehen und 
gesehen werden; Mitnahme von Personen; umweltbewusstes Verhalten; Hauptgefahren durch andere; Fahren unter 
erschwerten Bedingungen; Fahren bei Dämmerung oder bei Dunkelheit; Motorräder mit Beiwagen; Motorrad mit 
Anhänger; Verhalten nach Unfällen; Anfahren und Stabilisieren der Fahrbewegung; Kurven; Bremsen; Ausweichen; 
kritische Fahrzustände/Ursachen

Ich versichere, dass ich seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (mind. Klasse B) oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bin und dass ich mindestens das 25. Lebensjahr vollen-
det habe.

Ich versichere, dass ein ggf. von mir gestelltes und als Schulungsfahrzeug verwendetes Leichtkraftrad (Klasse 
A1) den Vorgaben der Anlage 7b Nr. 4 – FeV entspricht.

Mir ist bekannt, dass Voraussetzung für die Ausstellung der Teilnahmebescheinigung ist, dass während der 
fahrpraktischen Übungen die Fähigkeit zum Führen von Krafträdern der Klasse A1 erfolgreich unter Beweis 
gestellt wurde. Ist dies nach Durchführung des oben genannten Mindestumfangs der Schulung nicht der Fall, 
muss die Fahrschule die Ausstellung der Teilnahmebescheinigung verweigern. Es müssen dann zunächst die 

weiteren Übungseinheiten durchgeführt werden. Die Entrichtung aller der Fahrschule zustehenden Gebühren 
begründet keinen Anspruch auf Ausstellung der Teilnahmebescheinigung.

Mir sind keine Tatsachen bekannt, aufgrund derer ich zum Führen eines Kraftfahrzeuges ungeeignet bin.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Fahrschule für die oben genannte Fahrerschulung (siehe 
Rückseite) erkenne ich als verbindlich an. 

Ich bestätige mit meiner nachstehenden Unterschrift, dass ich mit der dargestellten Durchführung und den 
Inhalten der B196-Fahrerschulung einverstanden bin.

In die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (einschließlich 
eventuell auf dem Führerschein ver merkter Gesundheitsdaten) willige ich   ein         nicht ein.

2. Praktischer Übungsstoff (mind. 5 Unterrichtseinheiten) 
 bestehend aus (nach Anlage 7b Nr. 3.2 – FeV):
Übungen zur Fahrzeugbeherrschung
Fahren eines Slaloms mit Schrittgeschwindigkeit; Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung; Ausweichen ohne 
Abbremsen; Ausweichen nach Abbremsen; Slalom; Langer Slalom, Fahren mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus; 
Stop and Go; Kreisfahrt

Ausbildungsfahrten
Schulung auf Bundes- oder Landstraße; Schulung auf Autobahnen

Die praktische/n Unterweisung/en wird/werden individuell vereinbart (Datum/Uhrzeit) und findet/finden statt:

MwSt. aus

MwSt. aus

MwSt. aus

=

=

=

zzgl.

zzgl.

zzgl.

Name Vorname(n) geboren am

in Ausbildungsstätte, Straße, Ort

am

am am

am

Theoretischer Teil €

B196-Fahrerschulung gesamt €

Theoretischer Teil €

Praktischer Teil €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Praktischer Teil € Bearbeitungsgebühr (bei Absage bis 28 Tage vor Beginn) €

in Ort/Übungsplatz, Straße, Ort

um Uhr

um Uhr um Uhr

um Uhr

 % 

 % 

 % 

Straße/Haus-Nr. PLZ/Wohnort 

Tel.-Nr. Mobiltelefon E-Mail

Bemerkungen

Ort Datum

Betrag dankend erhalten

Ort Datum

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers  Unterschrift der Fahrschulinhaberin/des Fahrschulinhabers/der verant-
wortlichen Leiterin/des verantwortlichen Leiters der Fahrschule (Stempel) Unterschrift (Stempel)
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Wir weisen darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten, die für die B196-Fahrerschulung notwendig sind, elektronisch gespeichert werden. Nähere Informationen finden Sie auf dem anliegenden Datenschutz-Beiblatt. 
Das Datenschutz-Beiblatt wurde ausgehändigt.
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B196

Begleitheft für die Fahrerschulung zur Eintragung der 
Schlüsselzahl 196 in die Fahrerlaubnis der Klasse B

MOTORRAD FAHREN 
OHNE PRÜFUNG

1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen 

den Teilnehmern und der Fahrschule geschlossenen Ausbildungs-

verträge für eine B196-Fahrerschulung (nachfolgend auch Fahrer-

schulung genannt).

2. Ausbildungsvertrag und Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Fahrerschulung ist verbindlich. Eine Umbu-

chung oder Stornierung kann nur zu den in Ziffer 5 genannten Kondi-

tionen erfolgen. 

Der Ausbildungsvertrag kommt mit der Annahme durch die Fahr-

schule zustande. Die Fahrschule bestätigt dem Teilnehmer die An-

meldung schriftlich (Textform ausreichend). In den Fällen, in denen 

die schriftliche Bestätigung der Fahrschule von der Anmeldung 

abweicht, stellt die Bestätigung der Fahrschule ein neues Angebot 

für einen Vertragsabschluss zu abweichenden Bedingungen dar.

3. Zahlungsbedingungen
Die Gebühr für die Schulung wird mit Absendung oder Übergabe der 

Anmeldebestätigung durch die Fahrschule fällig. Ist die Gebühr nicht 

bis zum Beginn der gebuchten Schulungsveranstaltung gezahlt, ist 

die Fahrschule nicht verpflichtet, den Teilnehmer zur Schulung zuzu-

lassen. Die Fahrschule hat insoweit ein Zurückbehaltungsrecht. 

Die Regelung gilt entsprechend bei der Anmeldung für über den 

Mindestumfang hinausgehende Übungsstunden. 

4. Geschenkgutscheine
Die Einlösung eines Gutscheines ist mit der Entrichtung der Schu-

lungsgebühr in Höhe des Wertes des Gutscheins gleichzusetzen. Ein 

Geschenkgutschein gilt nur für den benannten Teilnehmer, er ist 

nicht übertragbar. Zu verbindlichen Schulungsterminen ausgestellte 

Gutscheine verfallen automatisch mit Ablauf des Termins.

5. Umbuchung, Stornierung
Aufgrund der beschränkten Teilnehmeranzahl pro Fahrer schulung 

gelten für eine Umbuchung oder Stornierung (Kündigung) durch den 

Teilnehmer die folgenden Konditionen:

Erfolgt eine Umbuchung bezüglich des Termins, wird eine Ersatz-

person gestellt oder erfolgt eine Stornierung, ist bei Abgabe einer 

entsprechenden Erklärung bis spätestens 28 Tage vor dem verbind-

lichen Schulungstermin lediglich eine Bearbeitungsgebühr in der in 

der Anmeldung angegebenen Höhe zu entrichten.

Bei einer Umbuchung oder Stornierung bis spätestens 14 Tage vor 

Schulungsbeginn sind 30 % der Schulungsgebühr zu entrichten.

Die Benennung einer Ersatzperson durch den angemeldeten Teil-

nehmer ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Schulungsleiter 

der Fahrschule möglich. Die Ersatzperson muss die Vorausset-

zungen für die Teilnahme an der Fahrschulung erfüllen. Mit der 

Ersatzperson ist ein neuer Ausbildungsvertrag abzuschließen. 

Die Fahrschule kann hierfür von dem Teilnehmer die vertraglich mit 

diesem vereinbarte Bearbeitungsgebühr fordern.

Bei einer Umbuchung oder Stornierung bis 8 Tage vor Schulungsbe-

ginn ist die Schulungsgebühr in Höhe von 60 % zu entrichten.

Erfolgt eine Stornierung oder Umbuchung 8 oder weniger Tage vor 

Schulungsbeginn, ist die Schulungsgebühr in voller Höhe zu 

entrichten.

Die in dieser Ziffer 5 genannten Gebühren werden mit Zugang der 

Erklärung des Teilnehmers bei der Fahrschule fällig, mit der die 

Umbuchung oder Stornierung erklärt oder die Stellung einer Ersatz-

person angekündigt wird.

Entscheidend für die Wahrung der Fristen ist ebenfalls der Zeitpunkt 

des Zugangs der Erklärung oder Änderungsanfrage bei der 

Fahrschule.

6.  Bedingungen für die Teilnahme an einer 
Fahrschulung

Zur Teilnahme an der Schulung sind nur Personen berechtigt, die die 

Schulungsgebühr entrichtet haben. Die Teilnehmer verpflichten sich 

zum Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen für die Teilnah-

me an der Schulung, dem Schulungsleiter auf Nach frage Einsicht in 

den Führerschein zu gewähren.

Die Teilnehmer können mit der vorherigen Zustimmung der Fahr-

schule eine Begleitperson zur Schulung mitbringen. Eine Teilnahme 

der Begleitpersonen an den fahrpraktischen Übungen ist nicht 

erlaubt. Während der gesamten Fahrerschulung ist den Anwei-

sungen des Schulungsleiters oder des anwesenden Fahrschul person

als unbedingt Folge zu leisten. Bei erheblichen Verstößen gegen die 

Anweisungen, insbesondere bei Gefährdung von Personen oder 

Gegenständen, kann der Teilnehmer von der Schulung ausgeschlos-

sen werden.

Die Fahrschule behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer, bei dem 

der begründete Verdacht einer Fahruntüchtigkeit besteht, vom Kurs 

auszuschließen. Dies gilt insbesondere, aber nicht abschließend 

wenn der Verdacht besteht, dass ein Teilnehmer unter Alkohol-, Dro-

gen- oder Medikamenteneinfluss steht. Die Einnahme von Medika-

menten, die die Fahrtüchtigkeit nicht beeinträchtigen können, ist 

unschädlich.

Ein Anspruch auf Rückerstattung der Schulungsgebühr besteht in 

Fällen eines Ausschlusses nach dieser Ziffer 6 nicht.

7. Nichtdurchführung oder Unterbrechung 
 der Fahrerschulung
Die Fahrschule behält sich das Recht vor, den vereinbarten Schu-

lungstermin aus wichtigem Grund zu verschieben oder abzusagen. 

In diesem Fall wird die Fahrschule in Absprache mit den Schulungs-

teilnehmern einen möglichen Ersatztermin anbieten.

Soweit die Durchführung von Veranstaltungen infolge höherer 

Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder verhindert wird, hat die 

Fahrschule das Recht, die Schulung abzusagen oder zu beenden. 

Bereits erbrachte Leistungen sind in diesem Fall angemessen zu 

vergüten.

8. Haftung
Die Fahrschule versichert jeden Schulungsteilnehmer für die Dauer 

des Kurses über eine Unfall-/Haftpflichtversicherung.

Die Fahrschule, ihre Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haften nur, 

soweit ein Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

wurde.

Der Haftungsausschluss für Fälle leichter Fahrlässigkeit gilt nicht für 

Schäden aufgrund einer Verletzung des Körpers, des Lebens oder 

der Gesundheit eines Teilnehmers oder einer wesentlichen Vertrags-

pflicht. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertrauen darf. In den Fällen leichtfahrlässiger Verletzung wesent-

licher Vertragspflichten ist die Haftung der Fahrschule – mit Ausnah-

me von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit – auf den ver-

tragstypischen, für die Fahrschule bei Abschluss des Vertrages oder 

Begehung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Im Rahmen der bestehenden Schadensminderungspflicht (§ 254 

BGB) sind die Teilnehmer entsprechend ihren Möglichkeiten aufge-

fordert, zur Behebung einer eventuellen Störung der Fahrerschulung 

beizutragen und einen möglicherweise eintretenden Schaden gering 

zu halten. Von den Teilnehmern verschuldete Sachschäden sind dem 

Schulungsleiter oder deren Beauftragten unverzüglich anzuzeigen 

und in Abstimmung mit der Fahrschule zu regeln bzw. zu beheben.

9. Schriftformerfordernis
Mündliche Nebenabsprachen sind nicht getroffen worden. 

Änderungen, Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses Vertrages 

oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform (§ 126 BGB).

Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel selbst.

10. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist der Sitz der 

Fahrschule.

11. Vertragsbeendigung und Kündigung 
Dieser Vertrag endet mit Ausstellung der Teilnahmebescheinigung, 

spätestens aber sechs Monate nach Abschluss dieses Vertrages. Für 

die Teilnahmebescheinigung nutzt die Fahrschule das Muster gemäß 

Anlage 7b Nr. 6 FeV.

Unbeschadet der vorstehenden Regelungen kann dieser Vertrag 

nach den gesetzlichen Vorschriften gekündigt werden. Die Fahr-

schule darf den Vertrag jedoch nur aus wichtigem Grund kündigen. 

Jede Kündigung bedarf der Textform.

Hinweis: 
Der DEGENER Verlag übernimmt keine Haftung für die Voll-

ständigkeit und die Wirksamkeit der empfohlenen, vorstehend 

aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

– Allgemeine Geschäftsbedingungen –
 für die Durchführung von B196-Fahrerschulungen in Fahrschulen

(nach Anlage 7b zu § 6b Absatz 3 und 4, Fahrerlaubnis-Verordnung)

B196-Fahrerschulung
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Fahrschüler-Ausbildungsordnung Anlage 2.1
1. Fahrer/Beifahrer, Fahrzeug
 a) Persönliche Voraussetzungen

 b) Schutz des Fahrers/Beifahrers

 c) Betriebs- und Verkehrssicherheit

 d) Umweltschonung

2. Besonderes Verhalten beim Motorradfahren
 a)  Verhalten bei zweiradspezifi schen Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen

 b) Fahrbahn „lesen“

 c) Sehen und gesehen werden

 d) Mitnahme von Personen

 e) Umweltbewusstes Verhalten

3. Besondere Schwierigkeiten und Gefahren
 a) Hauptgefahren durch andere

 b) Fahren unter erschwerten Bedingungen

 c) Fahren bei Dämmerung oder bei Dunkelheit

 d) Motorräder mit Beiwagen

 e) Motorrad mit Anhänger

 f) Verhalten nach Unfällen

4. Fahrtechnik und Fahrphysik
 a) Bedeutung der Grundfahraufgaben

 b) Anfahren und Stabilisieren der Fahrbewegung

 c) Kurven

 d) Bremsen

 e) Ausweichen

 f) Kritische Fahrzustände/Ursachen

Fahrschüler-Ausbildungsordnung Anlage 3
(Sachgebiete für den praktischen Unterricht)

17.2 Übungen zur Fahrzeugbeherrschung
17.2.1 Fahren eines Slaloms mit Schrittgeschwindigkeit

17.2.2 Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung

17.2.3 Ausweichen ohne Abbremsen

17.2.4 Ausweichen nach Abbremsen

17.2.5 Slalom

17.2.6 Langer Slalom

17.2.7 Fahren mit Schrittgeschwindigkeit geradeaus

17.2.8 Stop and Go

17.2.9 Kreisfahrt

Fahrschüler-Ausbildungsordnung Anlage 4
(Die besonderen Ausbildungsfahrten)

1  Schulung auf Bundes- oder Landstraße
Überlandschulung, davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten

2  Schulung auf Autobahnen
oder auf Kraftfahrstraßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen 
oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind und mindestens zwei Fahrstreifen 
je Richtung haben (davon eine Fahrt mit mindestens zwei Stunden zu je 45 Minuten 
und, soweit möglich, mindestens eine Stunde zu 45 Minuten auf den oben genannten 
Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung oder mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
nicht unter 120 km/h)

1. Allgemeines
 Voraussetzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis mit der Schlüsselzahl 196 ist die 

erfolgreiche Teilnahme an einer Fahrerschulung von mindestens neun Unterrichts-
einheiten von jeweils 90 Minuten. Ziel der Schulung ist die Befähigung zum sicheren, 
verantwortungsvollen und umweltbewussten Führen eines Kraftrades der Klasse A1.

2. Qualifi kation für die Durchführung von Fahrerschulungen 
 Die Fahrerschulung hat in einer Fahrschule zu erfolgen, deren Inhaber im Besitz einer 

Fahrschulerlaubnis der Klasse A nach § 17 Absatz 2 des Fahrlehrergesetzes ist. Ein 
Fahrlehrer ist zur Fahrerschulung berechtigt, wenn er die Fahrlehrerlaubnis der Klasse 
A nach § 1 des Fahrlehrergesetzes besitzt.

3. Schulungsstoff
 3.1 Theoretischer Schulungsstoff

Der Umfang der ausschließlich klassenspezifi schen theoretischen Schulung beträgt 
mindestens vier Unterrichtseinheiten. Der theoretische Schulungsstoff umfasst 
mindestens die Inhalte der Anlage 2.1 der Fahrschüler-Ausbildungsordnung.

3.2 Praktischer Übungsstoff
Auf die fahrpraktischen Übungen entfallen mindestens fünf Unterrichtseinheiten in 
mindestens den Sachgebieten nach Anlage 3 Nummer 17.2 und Anlage 4 Nummer 1 
und 2 der Fahrschüler-Ausbildungsordnung.
Die gleichzeitige praktische Schulung von mehreren Teilnehmern ist unzulässig.

4. Schulungsfahrzeuge
 Als Schulungsfahrzeug ist ein Kraftrad nach Anlage 7 Nummer 2.2.3 zu verwenden. 

Für das Schulungsfahrzeug muss eine geeignete technische Einrichtung zur Verfügung 
stehen, die es dem Fahrlehrer ermöglicht, mit dem Teilnehmer zu kommunizieren.

5. Abschluss der Schulung
 Für die erfolgreiche Teilnahme an der Fahrerschulung hat der Teilnehmer während 

der fahrpraktischen Übungen seine Fähigkeit und Verhaltensweisen zum Führen 
von Krafträdern der Klasse A1 unter Beweis zu stellen. Nach Abschluss der 
Fahrerschulung hat der Inhaber der Fahrschule oder die verantwortliche Leitung des 
Ausbildungsbetriebes dem Teilnehmer eine Bescheinigung nach Nummer 6 über die 
erfolgreiche Teilnahme auszustellen.

Theorie Praxis

© DEGENER Verlag GmbH  |  Hannover  |  Artikel-Nr. 33283 Stand: Januar 2020  |  Nachdruck und Ablichtung verboten

B196-Fahrerschulung 
Anlage 7b zu § 6b Absatz 3 und 4 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

Rahmenbedingungen Ausbildungsinhalte

B196

8
13

9
3

HIER IN 
DEINER FAHR-

SCHULE!

>> VORAUSSETZUNGEN
 Mindestalter 25 Jahre
 Mindestens 5 Jahre im Besitz der Klasse B

>> KRAFTRADARTEN
 Krafträder mit maximal 125 ccm Hubraum
 Maximal 11 KW (0,1 KW/kg)

>> BEDINGUNGEN
 Mindestens 4 Theoriestunden à 90 Minuten
 Mindestens 5 Fahrstunden à 90 Minuten

 *Die Berechtigung durch Eintragung der Schlüsselzahl im Führerschein gilt nur innerhalb Deutschlands!

Teilnahmebescheinigung
zur Vorlage bei der Fahrerlaubnisbehörde

erfolgreich an einer Fahrerschulung 

(Anlage 7b zu § 6b Absatz 3 und 4 FeV) teilgenommen.

© DEGENER Verlag GmbH  |  Hannover  |  Artikel-Nr. 22439 Stand: Januar 2020

Name, Vorname

geboren am in

Ort

Führerschein-Nummer

Ausgehändigt am
(Datum):

(Stempel und Unterschrift der Fahrschulinhaberin/ (Unterschrift der Fahrerlaubnisinhaberin/
des Fahrschulinhabers oder der verantwortlichen des Fahrerlaubnisinhabers)
Leitung).

hat vom bis

Checkliste
zur Feststellung der Kompetenz zum Führen von Krafträdern der Klasse A1 für den Erwerb der Schlüsselzahl 196

Schulung auf Leichtkraftrad mit  Schaltgetriebe  Automatikgetriebe  Elektromotor
 

 
(es erfolgt kein Automatikeintrag!)

Grundfahraufgaben

Fahren innerorts

Fahren auf der Landstraße

Fahren auf der Autobahn

© DEGENER Verlag GmbH  |  Hannover  |  Artikel-Nr. 22441 

Stand: Januar 2020

Name, Vorname: 
geboren am:

Anforderungen

• Slalom mit Schrittgeschwindigkeit  


 
 



 
 



 
 



• Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung  
• Ausweichen ohne Abbremsen 

 
• Ausweichen nach Abbremsen 

 
• Slalom 

 
• Langer Slalom 

 
• Schrittgeschwindigkeit geradeaus  
• Stop and Go 

 
• Kreisfahrt 

 


 Durchführung
 Hinweise bei weiterem Übungsbedarf i.O. 

Tag der fahrpraktischen Übung (90 Min.): Fahrlehrer/In:

Unterschrift Fahrschüler/Fahrschülerin 
Unterschrift Fahrlehrer/Fahrlehrerin

Insbesondere 
vorausschauendes Fahren, andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer, Vorfahrt, Ampeln, Fußgängerüberweg, Abbiegen, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen, Anfahren in der Steigung

Insbesondere 
Geschwindigkeit, Abstand, Überholen, Fahrbahn lesen, Kurvenfahren

Insbesondere 
Einfädeln, Ausfädeln, Abstand, Überholen, nachfolgenden Verkehr beobachten, Geschwindigkeit

A
rt

ik
el

-N
r.

 8
61

47

8
13

9
4

>> VORAUSSETZUNGEN FÜR „B196“* 
 Mindestalter 25 Jahre
 Mindestens 5 Jahre im Besitz der Klasse B

>> KRAFTRADARTEN
 Krafträder mit maximal 125 ccm Hubraum
 Maximal 11 KW (0,1 KW/kg)

>> BEDINGUNGEN
 Mindestens 4 Theoriestunden à 90 Minuten
 Mindestens 5 Fahrstunden à 90 Minuten
 *Die Berechtigung durch Eintragung der Schlüsselzahl im Führerschein gilt nur innerhalb Deutschlands!

MACH' MEHR DRAUS –
GANZ OHNE PRÜFUNG!

HIER IN 
DEINER FAHR-

SCHULE!

IN KLASSE B
DEIN EXTRA

>> VORAUSSETZUNGEN
 Mindestalter 25 Jahre

 Mindestens 5 Jahre
 im Besitz der Klasse B

>> KRAFTRADARTEN
 Krafträder mit max.
 125 ccm Hubraum

 Max. 11 KW (0,1 KW/kg)

>> BEDINGUNGEN
 Mindestens 4 Theorie-
 stunden à 90 Minuten

 Mindestens 5 Fahr-
 stunden à 90 Minuten

 * Die Berechtigung durch Eintragung

  der Schlüsselzahl im Führerschein

  gilt nur innerhalb Deutschlands!8
13

9
2

HIER IN 
DEINER FAHR-

SCHULE!

Bestellen Sie online unter www.degener.de
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niert: Um die freie Fahrt für 
Rettungskräfte und Polizei durch die 
Rettungsgasse zu gewährleisten, kann 
die unerlaubte Nutzung nun genauso ge-
ahndet werden wie das Nichtbilden ei-
ner Rettungsgasse. Hier drohen hohes 
Bußgeld, ein Fahrverbot sowie der Ein-
trag von Punkten – auch nach der jetzt 
angeschobenen Korrektur. Neu ist auch 
die verschärfte Ahndung vom Verursa-
chen unnötigen Lärms bzw. einer ver-
meidbaren Abgasbelastung durch un-
nützes Hin- und Herfahren, das 
sogenannte Auto-Posing.
Gefördert werden sollen dagegen Maß-
nahmen für saubere und moderne Mobi-
lität, z. B. Carsharing und die Nutzung 
von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. 
Parkflächen für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge sollen deutlicher markiert 
sein. 
Mit dem Carsharinggesetz wird dazu 
eine Voraussetzung geschaffen, indem 
Parkplätze für Fahrzeuge mit einer Pla-
kette für Carsharing reserviert werden.

AKTUELL 

StVO-Novelle – die wichtigsten Änderungen
Mit dem Ziel, die schwächeren Verkehrs-
teilnehmer im Straßenverkehr besser zu 
schützen, ist die Novelle der Straßenver-
kehrs-Ordnung Ende April 2020 in Kraft 
getreten. Sicherer, klimafreundlicher 
und gerechter soll Mobilität dadurch ge-
staltet werden: Vor allem für Radfah-
rende und Fußgänger. Zudem soll die 
Nutzung von Carsharing-Angeboten und 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen ge-
fördert werden.
Einmal abgesehen von der inzwischen 
sehr umstrittenen Höhe der geänderten 
Geldbußen zielen die Regelungen grund-

sätzlich darauf, mehr Platz für den Rad- 
und Fußverkehr zu schaffen. So werden 
insbesondere die Regeln für das Halten 
und Parken auf Geh- und Radwegen, auf 
Schutzstreifen für den Radverkehr und in 
„zweiter Reihe“ verschärft. – Erst recht, 
wenn andere Verkehrsteilnehmer durch 
das rechtswidrige Parken oder Halten 
behindert oder gefährdet werden.
Für mehr Radverkehrs-Sicherheit soll vor 
allem der Mindestüberholabstand von 
2,0 m außerorts und mindestens 1,5 m 
innerorts sorgen. Zur Vermeidung schwe-
rer Unfälle beim Rechtsabbiegen dürfen 

Kfz über 3,5 t innerhalb geschlossener 
Ortschaften nur noch mit Schrittge-
schwindigkeit nach rechts abbiegen.
Die bestehende Grünpfeilregelung (bei 
Rot erst anhalten, absichern, dann 
rechtsabbiegen) wird auf Radfahrer  
ausgeweitet, die aus einem Radfahr-
streifen oder einem baulich angelegten 
Radweg heraus rechts abbiegen wollen: 
Zusätzlich wird ein gesonderter Grün-
pfeil, der allein für Radfahrer gilt, einge-
führt.
Das generelle Haltverbot auf Schutz-
streifen soll sicherstellen, dass Radfah-

rende die Schutzstreifen durchgehend 
benutzen können. Bislang durften dort 
Kraftfahrzeuge noch bis zu drei Minuten 
halten. – Dazu passt auch die Auswei-
tung des Parkverbots vor Kreuzungen 
und Einmündungsbereichen, durch die 
Rad Fahrende besser sichtbar gemacht 
werden sollen.
Außerdem soll die vermehrte Einrich-
tung von Fahrradzonen und die Einfüh-
rung sogenannter Radschnellwege für 
mehr Attraktivität des Radverkehrs sor-
gen.
Zudem werden neue Symbole und Ver-
kehrszeichen eingeführt, z. B. für Las-
tenfahrräder, Elektrofahrräder und 
Elektrokleinstfahrzeuge, für die auch 
mehr Parkflächen ausgewiesen werden 
sollen. Neu ist auch das Verbot des 
Überholens von einspurigen Fahrzeu-
gen für mehrspurige Fahrzeuge und 
Krafträder mit Beiwagen.
Aber auch für die Fahrenden von Kraft-
fahrzeugen untereinander werden eini-
ge Regelungen nachdrücklicher sanktio-

Sinnbild Carsharing © BAStVerkehrszeichen Radschnellweg © BASt

Wir vermieten, was Ihr Kerngeschäft belebt: 
Nutzfahrzeuge. An 4 Standorten in Deutschland. Also bestimmt auch in Ihrer Nähe.

Da wir aus Leidenschaft mobilisieren, bieten wir dazu auch den professionellen Rund-Um-
Service für Ihr Unternehmen.

• Zeitgemäße  Fahrzeuge  in Form von Fahrschul-LKW und -Bussen je nach Bedarf in Kurz- oder 
Langzeitmiete zu Top-Konditionen

• Klassen: B-C1-C1E -C-CE-0-01, Bundesweite Zustellung 

• Unsere Mietstützpunkte in Ihrer Nähe: Zentralstützpunkt: Bergheim, Niederlassung Süd: 
Gersthofen, Niederlassung Ost: Dessau, Niederlassung Mitte: Heilbronn

fahrschultrucks.de
Pfeiff er & Bündgens GmbH | Tel. 02271 - 49 64 00 | info@fahrschultrucks.de | www.fahrschultrucks.de

Aus unseren aktuellen 
Angeboten: 

MAN TGX 26.430 XXL, 
Neufahrzeug

ab sofort mit Mirrorcam!

Neben der Vermietung 
bieten wir auch 
Nutzfahrzeuge zum 
Kauf, Leasing oder 
Finanzierung an. 

 ANZEIGE

Wenn rechts neben der Fahrbahn ein Radweg verläuft, erhöht sich für parkende Fahrzeuge der Abstand zum Schnittpunkt der Kreuzung von 5 auf 8 m. © DEGENER
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AKTUELL 

AKTUELL 

AKTUELL 

AKTUELL 

DER KOMMENTAR 

Streitthema „Dashcam“ Auf ein Wort! Zwei Monate 
Wartezeit auf einen Prüf-
platz: das geht gar nicht!

ist: das anlasslose und vor allem das per-
manente Filmen durch die Windschutz-
scheibe ist ein Verstoß gegen das Daten-
schutzgesetz und die Persönlichkeits- 
rechte der Verkehrsteilnehmenden. Da-
mit sind die Aufnahmen vor deutschen 
Gerichten, anders als in Amerika oder 
Russland, als Beweismittel umstritten. 
Aktuell gibt es keine einheitliche EU-wei-
te datenschutzrechtliche Regelung darü-
ber, wie mit den Aufnahmen umzugehen 
ist. Die Frage, ob und wie die erfassten 
Daten verwendet werden dürfen, muss 
im Einzelfall beantwortet werden. Sie er-
forderte in der Vergangenheit meist den 
Einsatz mehrerer gerichtlicher Instanzen.

Datenschutz und Nachvollziehbarkeit
Das Fraunhofer AISEC arbeitet gemein-
sam mit der Universität Passau und der 

Uniscon GmbH an einer Lösung, die eine 
datenschutzkonforme Aufzeichnung, 
Speicherung und Auswertung sensibler 
Daten ermöglicht: Die in Entwicklung be-
findliche „Privacy BlackBox“ sieht einen 
zuverlässigen Schutz von Bild-, Ton- und 
Videodaten vor Missbrauch vor sowie in 
begründeten Einzelfällen eine strikt 
zweck- und anlassgebundene Auswer-
tung. Die Privacy BlackBox basiert auf 
zwei zentralen Bestandteilen: Ein ver-
trauenswürdiges Aufnahmegerät ermög-
licht eine dezentrale Datenspeicherung 
und eine betreibersichere Datenver-
schlüsselung direkt auf dem Gerät. 
Eine digitale Treuhänder-Infrastruktur 
schützt vor unbefugtem Zugriff auf die 
Daten und garantiert transparente Nach-
vollziehbarkeit.

Vertrauenswürdiger Datenschreiber
Die technologische Ausgestaltung des 
Aufnahmegeräts hat das Fraunhofer AI-
SEC übernommen. Die dezentral gespei-
cherten Daten werden sofort im Gerät 
verschlüsselt und digital signiert. 
Auch physische Angriffe gegen das Sys-
tem, beispielsweise gewaltsames Öff-
nen des Gehäuses, werden umgehend 
erkannt. Das Gerät stoppt sofort weitere 
Aufnahmen, zusätzlich wird einer der 
zum Auslesen der Daten notwendigen 
Schlüssel zerstört, sodass bereits aufge-
nommene Daten nicht mehr entschlüs-
selt werden können und für den Angrei-
fer wertlos werden. Juristisch wird das 
Projekt vom Lehrstuhl für öffentliches 
Recht, Europarecht und Informations-
technologierecht der Universität Passau 
begleitet. © DVR-report 4/2019

Lösung für den datenschutzkonformen 
Kameraeinsatz im Auto 
„Dashcams“ erfreuen sich in Deutsch-
land wachsender Beliebtheit: Bei einem 
Unfall können die kleinen Kameras im 
Streitfall Klarheit über den genauen Her-
gang schaffen. Doch das dauerhafte Auf-
zeichnen der Verkehrsumgebung kann 
gegen Persönlichkeitsrechte und den 
Datenschutz verstoßen. Mit der „Privacy 
BlackBox“ stellen die Uniscon GmbH, 
die Universität Passau und das Fraunho-
fer AISEC eine Lösung vor, die den daten-
schutzkonformen Einsatz von Dashcams 
im Automobil ermöglichen soll. 
Um sich für einen möglichen Schadens-
fall abzusichern, setzen immer mehr Au-
tofahrende auf sogenannte Dashcams, 
die das Verkehrsgeschehen vor dem Auto 
filmen. Was vielen dabei nicht bewusst 

Ganz offen: ich bin ein Freund vom TÜV. 
Ich bin ein Freund davon, dass der Staat 
nicht alles selbst regelt – deshalb ist es 
gut, dass es Berufsgenossenschaften, 
Industrie- und Handelskammern und 
viele weitere staatsentlastende Instituti-
onen gibt. Auch die TÜV-Prüfer machen 
einen guten Job.
Nun bin ich jedoch enttäuscht. Nach dem 
Ende der Corona-Einschränkungen ha-
ben wir alle in ganz kurzer Zeit unsere Be-
triebe unter größten Anstrengungen wie-
der anlaufen lassen, wirtschaftliche Not- 
wendigkeit und Ehrgeiz waren der An-
trieb. Und der TÜV? Es herrschte irgend-
wie Stillstand und, wie ich es empfunden 
habe, Bedenkenträgerei und wortreiches 
Verzögern. Zwei Monate Wartezeit auf ei-
nen Prüfplatz: das geht gar nicht! 

 Foto: DEGENER

Das niederländische Modell 
Hier wird der Radverkehr als Hochbord-
radweg geführt, baulich vom Pkw-Ver-
kehr getrennt. In der Kreuzung wird er 
dann nach rechts verschwenkt und an 
den Kreuzungsecken durch eine kleine, 
schmale „Schutzinsel” vom motorisier-
ten Verkehr getrennt. 
Der Pkw-Verkehr muss diese kleinen, lin-
senförmigen „Inseln“ umfahren, und 
hat anschließend einen frontalen Blick 
auf zu Fuß Gehende und Rad Fahrende, 
bevor er ihre Wege kreuzt. Dies Modell 
gilt als besonders sicher. Zudem erlaubt 
das Kreuzungsdesign, dass ein rechts-
abbiegendes Fahrzeug vor dem Radweg 
Platz zum Warten hat, ohne dabei den 
restlichen Verkehr zu behindern. 
Neben der besseren Sichtbarkeit sorgen 
getrennte Signalisierungen der Abbiege-

Die Regelung geht auf eine Initiative des 
Bundesverkehrsministeriums (BMVI) zu-
rück, auch um das Thema Elektromobili-
tät zu fördern. Die Verbreitung von Auto-
matikgetrieben in neuen Autos nimmt 
immer weiter zu. Auch werden Wasser-
stoff- und Elektroautos nicht per Hand 
geschaltet. Zudem gibt es viele neue As-
sistenzsysteme, die nur in Kombination 
mit einem Automatikgetriebe angeboten 
werden. 
Nach dem Verordnungsentwurf des BMVI  
sollen die Fahrschüler trotz Ablegens der 

© changing-cities.org

www.ferienfahrschule-zoellner.de

Für unseren wachsenden 
Standort Berlin suchen wir 
dringend Fahrlehrer m/w

in Berlin, Bielefeld und Hannover

Fahrlehreraus- &
Weiterbildungen

Weitere Informationen, auch zu 

unseren umfangreichen Fortbildungen: 

www.norddeutsche-fahrlehrerakademie.de

09.10.20 Fahrlehrer-Lehrgang CE Teilzeit Hannover
02.11.20 Fahrlehrer-Lehrgang BE Berlin
15.02.21 Fahrlehrer-Lehrgang BE Hannover
02.04.21 Fahrlehrer-Lehrgang DE Teilzeit Hannover

 ANZEIGE

Dr. Harald Pohlmann, geschäftsführender Gesellschafter der Fahrschule Zöllner.

Unsere Kunden und vor allem diejeni-
gen, die die Führerscheine beruflich 
dringend benötigen, haben mit berech-
tigtem Unverständnis reagiert.  
Der Gipfel war eine TÜV- Pressemittei-
lung,  dass es aufgrund eines erhöhten 
Aufkommens an Prüflingen zu Verzöge-
rungen käme. Meine Frage: Woher sollte 
denn die außergewöhnlich hohe Zahl an 
Prüflingen gekommen sein, nach einer 
Phase des Ausbildungsstillstandes?

Nein, es war offenbar eine zu späte Re-
aktion der Organisation. Das kann sich 
eine Institution nur leisten, wenn ein 
Monopol in der Erbringung einer Dienst-
leistung besteht. Dass nun möglicher-
weise genau darum eine Diskussion ent-
facht wird, wäre nicht verwunderlich.

Foto: Fahrschule Zöllner

von Dr. Harald Pohlmann, Fahrschule und Bildungszentrum Zöllner

Kostenpflichtige Fahrzeug-Abholung  
in der Autostadt

Für mehr Radverkehrssicherheit

EU-Kommission gibt grünes Licht für die Abschaffung 
der Automatik-Regel bei der Fahrprüfung

Seit Jahren haben wir, Fahrschule und 
Bildungszentrum Zöllner, als treuer  
Großkunde unsere Fahrschulwagen kos-
tenlos in der Autostadt abgeholt: Ein 
Service für Multiplikatoren, den Fahr-
schulunternehmer wie wir immer wieder 
gern in Anspruch genommen haben – 
ein positives Image-Marketing für den 
Konzern und Zeichen guter Kooperation.
Nachdem wir der Modellumstellung we-
gen geduldig und länger als geplant un-
sere Golf 7 in den Fahrschulen behalten 
haben, erhalten wir jetzt 18 Stück auf ei-
nen Schlag. Kurz vor der Abholung erfah-

von Dr. Harald Pohlmann, Fahrschule und Bildungszentrum Zöllner, zum Thema:

ren wir, dass hierfür Kosten von 490 € 
pro Fahrzeug berechnet werden sollen. 
Selbst für die Abholung per Autotrans-
porter sollen wir mindestens 335 € be-
zahlen. Also 6.000 € für die Abholung 
statt 0 €. Auch angesichts der allgemei-
nen Krise kommt diese Wende im Ge-
schäftsgebaren eines der wichtigsten 
Fahrschulpartner in Deutschland für uns 
überraschend.
Wir meinen: Der VW-Konzern baut tolle 
Autos, im Umgang mit langjährigen Part-
nern und Multiplikatoren ist jetzt aber 
wieder Luft nach oben.

ströme und der Radfahrenden dafür, 
dass sie sich nie in die Quere kommen. 
Rechtsabbiegende Rad Fahrende kön-
nen die Kreuzung zudem ohne Ampel 
passieren. Das Kreuzungsdesign ist 

durch farbliche Markierungen intuitiv 
verständlich; hier weiß jede/r Verkehrs-
teilnehmer/in unmittelbar, wo er/sie 
sein darf. 

praktischen Fahrerlaubnisprüfung auf 
einem Fahrzeug ohne Schaltgetriebe die 
Fahrerlaubnis unbeschränkt, d.h. ohne 
die Schlüsselzahl 78 erhalten. Dafür 
müssen die Fahrschüler künftig mindes-
tens 10 nachgewiesene Fahrstunden à 
45 Minuten auf einem Kraftfahrzeug mit 
Schaltgetriebe absolvieren. Außerdem 
muss der Fahrschüler eine Testfahrt von 
15 Minuten Dauer absolvieren, um nach-
zuweisen, dass er in der Lage ist auch 
ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe der Klas-
se B sicher zu führen. Inhalt, Ausgestal-

tung und Methoden der Ausbildung und 
des Testes sollen in der pädagogischen 
Freiheit des Fahrlehrers liegen. Die Be-
stätigung der Schulung und die erfolgrei-
che Teilnahme an dem Test erfolgt durch 
den Fahrlehrer.
Wie das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) bestä-
tigte, wird auf dieser Grundlage eine ent-
sprechende Änderungsverordnung in 
Kürze dem Bundesrat zugeleitet. Die Ver-
ordnung soll zum 1. Januar 2021 in Kraft 
treten.
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Vorschriften für den 
Güterkraftverkehr
Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen wie Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien und Übereinkommen be-
stimmen den Alltag des Berufskraft-
fahrers im Güterkraftverkehr. Dieser 
Band hilft die komplexen und häu-
fig auch „trockenen“ Gesetzestexte 
und juristischen Zusammenhänge 
zu verstehen. Die schwierigen For-
mulierungen der Gesetzestexte und 
komplizierten Zusammenhänge 
werden anschaulich, verständlich 
und praxisnah dargestellt. Zahlrei-
che Praxisbilder, erklärende Grafi-
ken und ein übersichtliches Layout 
tragen dazu bei. Darüber hinaus 
werden auch die wichtigsten Formu-
lare dargestellt und erläutert. Damit 
eignet sich dieser Band sowohl für 
die Aus- als auch für die Weiterbil-
dung. Durch die klare Gliederung 
kann dieses Werk aber auch wun-
derbar als Nachschlagewerk ver-
wendet werden.

Volker Weyen 

•  Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
•  Handelsgesetzbuch (HGB)
•  Grenzüberschreitender Güter-

kraftverkehr
•  Kabotage
•  Internationale Vereinbarung 

über Beförderungsverträge 
(CMR)

•  TIR-Abkommen
•  Abfalltransport
•  Gewerblicher Tiertransport
•  Lkw in der StVZO

DEGENER BKF-TEILNEHMERBAND      
VORSCHRIFTEN FÜR DEN GÜTER-
KRAFTVERKEHR
Art.-Nr. 41106

Die BKF-Bibliothek Die BKF-Bibliothek
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Volker Weyen

Das Aus- und Weiterbildungssystem für EU-Berufskraftfahrer

Das Buch

Der berufl iche Alltag im professionellen Güterkraftverkehr ist geprägt von zahlreichen gesetzlichen Regelungen, 
nationalen Verordnungen, europäischen Richtlinien und internationalen Übereinkommen, die Sie als Fahrer zu 
beachten haben.

Dieser Band hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, die komplexen juristischen Zusammenhänge zu 
verstehen und nachzuvollziehen: schwierige Formulierungen der Gesetzestexte werden hier anschaulich, 
verständlich und praxisnah dargestellt.

Die folgenden Gesetze und Verordnungen werden schwerpunktmäßig behandelt:
• Güterkraftverkehrsgesetz – GüKG 
• Handelsgesetzbuch (HGB) 
• Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp) 
• VO (EG) Nr. 1072/2009 (Grenzüberschreitende Verkehre) 
• Abkommen EG –Schweiz über den Güterverkehr 
• Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr – 

GüKGrKabotageV (Internationale Verkehre) 
• Internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Straßen (CMR) 
• Transports Internationaux Routiers (,,TIR“- Übereinkommen) 
• Abfalltransport-Verordnung (EG) 1013/2006 und Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) 
• Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) VO (EG) 1/2005 
• Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
• zahlreiche Formulare in diversen Gebieten
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Volker Weyen, Jahrgang 1954, 
abgeschlossene Ausbildung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen; langjährige Tätigkeit als Fahrlehrer 
aller Klassen, Aus- und Fortbilder für Fahrlehrer und verantwortlicher Leiter einer Fahrlehrerausbildungsstätte.
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Nutzfahrzeuge der Zukunft – Lastenwagen 
und moderne Arbeitsmaschine zugleich

Allerorts spricht man von Fahrermangel, 
von dem autonomen Fahren, neuer Tech-
nik und gesetzlichen Anforderungen. Die 
Themen sind sehr vielfältig. Die Topthe-
men sind Elektrifizierung, Digitalisierung 
und CO2-Reduktion. Aus dem Lkw bzw. 
dem Bus wird in der Zukunft ein Allround-
talent werden, mit dem Fahrer als Kapi-
tän. Vor 20 Jahren zählte allein der Trans-
port von A nach B. Heute gewinnen vor 
allem Sicherheitsaspekte an Bedeutung.

Assistenzsysteme
Hersteller und Zulieferer investieren seit 
Jahren in die Entwicklung und Perfektio-
nierung von Assistenzsystemen, die den 
Lkw immer sicherer werden lassen. Anti-
blockiersysteme, Elektronische Stabili-

tätskontrolle und Antriebsschlupfregu-
lierung sorgen schon seit Jahren für 
mehr Fahrkomfort. Sie gehören schon 
fast zur Standardausrüstung im Nutz-
fahrzeug und sind nicht mehr wegzuden-
ken. Aber das Nutzfahrzeug von heute 
kann mehr. Das Fahrzeug und „sein 
Team von Fahrzeugassistenten“ arbeiten 
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. 

Der Spurhalteassistent gibt ein Warnsig-
nal, wenn die Spur ohne Lenkvorgang 
verlassen wird. Eine Notbremsung er-
folgt nach mehrfachen Warnsignalen 
durch den Notbremsassistenten. Beim 
Abbiegen erkennt ein Abbiege assistent 
eventuelle Objekte in der Gefahrenzone, 
gibt Warnzeichen und bremst im Notfall. 

Auf der Autobahn unterstützt besonders 
der Abstandshalte-Assistent den Fahrer. 
Er regelt die Geschwindigkeit und unter-
stützt den Fahrer darin, automatisch den 
Abstand zu einem erkannten vorausfah-
renden Fahrzeug zu halten. Viele dieser 
Assistenten sind schon serienmäßig in 
den neuen Fahrzeuggene rationen ver-
baut. Hinzu kommen Zusatz-Assistenten 
wie der Verkehrszeichen-Assistent oder 
Anhänger-Stabilitäts-Regelassistent. Die 
Standard- bzw. Zusatzausstattungen so-
wie ihre Bezeichnungen variieren je nach 
Fahrzeughersteller. Und es werden noch 
weitere dazu kommen. Ergebnisse diver-
ser Studien, geben den Herstellern 
Recht. 

Assistenzsysteme tragen maßgeblich zur 
Verkehrssicherheit und zur Verhinde-
rung von Unfällen oder zur Linderung der 
Folgen bei. Der nächste Schritt steht 
schon fest. Für neue Lkw-Fahrzeugtypen 
wird der Abbiegeassistent ab 2022 und 
für alle neuen Lkw ab 2024 Pflicht.

Autonomes Fahren
Bei diesen Ausstattungsmöglichkeiten 
könnte man schon jetzt meinen, dass 
der Lkw von alleine fahren kann. Es 
scheint nicht mehr viel zu fehlen, auch 
wenn die StVO einen Fahrzeugführenden 
im Nutzfahrzeug vorschreibt. Ein Lkw, 
der ohne Fahrer auf den Autobahnen sei-

ne Kilometer fährt, ist zwar noch nicht in 
naher Zukunft zu sehen, dennoch ist au-
tomatisiertes Fahren ein Topthema, 
denn je mehr das Fahrzeug selbständig 
Gefahren und Hindernisse erkennt, des-
to besser kann es den Fahrer in Sachen 
Fahrsicherheit unterstützen, auch wenn 
der Fahrer bei den Systemen noch „das 
letzte Wort“ haben muss. Viele Herstel-
ler lassen auch Projekte zum Thema 
„Platooning“ laufen. Denn auch wenn 
die Nutzfahrzeuge noch nicht autonom 
auf der Autobahn fahren, trägt eine funk-
tionierende Kommunikation zwischen 
den Fahrzeugen ebenfalls zur Verkehrs-
sicherheit bei und unterstützt den Fahrer 
mit gesammelten Informationen.

Klimaschutz
Aber das aktuellste und wohl auch am 
meisten diskutierte Thema, nicht erst 
seit Fridays for Future, ist der Klima-
schutz. Immerhin wird ein sehr großer 
Anteil alle Transportwaren über Lkw be-
fördert. Die Klimaziele der EU sind ehr-
geizig. Bis 2025 müssen Lkw ihre CO2-
Emissionen um 15 % mindern, bis 2030 
dann sogar um 30 %. Um diese Ziele zu 
erreichen, müssen alle Akteure zusam-
menarbeiten – die Hersteller bei der 
Fahrzeugtechnik, die Unternehmen beim 
Fahrzeugeinsatz und der Wartung. Auch 
der Fahrer kann seinen Teil mit einer 
wirtschaftlichen Fahrweise beitragen. 

Wie geht es in der BKF-Ausbildung weiter?
Vor dem 19.3.2020 verliefen die Aus- 
und Weiterbildungen in der Transport-
branche relativ reibungslos. Die angebo-
tenen Seminare mit der maximalen 
Anzahl von 25 Personen waren in den 
genehmigten Räumen kein Problem. 
Ebenso die Beschaffung der nötigen 
ärztlichen Untersuchungen sowie die 
Schulung in Erster Hilfe bei Neuerteilun-
gen der Fahrerlaubnis C/CE verliefen 
ohne größere Verzögerungen.

Im Zuge der Corona-Krise ist sowohl bei 
Weiterbildungen nach dem BKrFQG als 
auch bei einer Erweiterung der Fahrer-
laubnis für die Transportbranche einiges 
anders. Die nötigen ärztlichen Nachwei-
se für die Sehkraft sowie der Nachweis 
des Allgemeinmediziners sind in dieser 
Zeit nur sehr schwer zu beschaffen. Des-
wegen gibt es für die Schüsselzahl 95, 
für die Verlängerung der Fahrerlaubnis 
und für die betroffenen Transportunter-
nehmen einige Lockerungen.

Nach der Verordnung (EU) 2020/698 be-
stehen seit dem 4.6.2020 nachfolgende 
Ausnahmen: 
Die Fristen für den Abschluss von Weiter-
bildungen (gem. Artikel 8 Absätze 2 und 
3 der Richtlinie 2003/59/EG), die an-
dernfalls zwischen dem 1. Februar 2020 
und dem 31. August 2020 abgelaufen 
wären oder ablaufen würden, werden je-
weils um sieben Monate verlängert. Die 
Eintragung der Schlüsselzahl 95, die 
entweder auf dem Führerschein oder auf 
dem Fahrerqualifizierungsnachweis ge-
mäß Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/59/EG eintragen ist, wird um sie-
ben Monate ab dem auf dem jeweiligen 
Führerschein oder Fahrerqualifizierungs-

Hohe Anforderungen im Sinne der Gesundheit. 

nachweis angegebenen Ablaufdatum 
verlängert. (Quelle: www.bag.bund.de – 
Übersicht über die straßengüterver-
kehrsrechtlichen Ausnahmeregelungen 
aufgrund Covid-19 Stand: 10.6.2020)

Befindet sich das Unternehmen in einer 
Notlage, kann in Ausnahmefällen auch 
ohne den Nachweis einer Weiterbildung 
die Fahrertätigkeit gestattet werden. Die 
Führerscheinklassen C und D verlängern 
sich jeweils um ein Jahr, wenn der Antrag 
auf Verlängerung rechtzeitig vor Ablauf 
bei der Führerscheinbehörde gestellt 
wird – auch wenn die ärztlichen Nach-
weise nicht vorgelegt werden können. 

Eine weitere Verlängerung hängt dann 
vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. 
Der Antragssteller muss jedoch glaub-

haft versichern können, dass die Weiter-
bildung bzw. die ärztlichen Untersu-
chungen aufgrund unzumutbarer 
Entfernung nicht möglich sind. Alle Fris-
ten sollten aber nicht vor dem 1.3.2020 
abgelaufen sein. (Quelle: Verordnung 
(EU) 2020/698 vom 25.5.2020) 

Länderspezifisch gelten für die Aus-
bildungsstätten strenge Hygienevor-
schriften, hier sollen nur einige genannt 
werden, zum Beispiel der einzuhaltende 
Mindestabstand von 1,5 Metern. Weiter-
hin ist die Teilnehmerzahl je Gruppe der 
entsprechenden Raumgröße anzupas-
sen, die Benutzung der sanitären  
Anlagen ist zu regeln und in den meisten 
Fällen ist diese nur einzeln gestattet.  
Die Seminarräume müssen regelmäßig 
gelüftet und vor allem belüftet werden.

Das Tragen von 
Mund-/Nasenbede-
ckung im Schulungs-
gebäude und wäh-
rend des Unterrichts- 
betriebs ist vorher zu 
klären. Weiterhin 
müssen Hand- und 
Flächendesinfekti-
onsmittel vorhanden 
sein, auf die regel-
mäßige Anwendung 
dieser Mittel ist hin-
zuweisen. Auf die Ab-
standsregelung muss 
auch während der 
Pausen allergrößte 
Sorgfalt gelegt wer-
den. Die Dokumenta-
tion der Kontaktdaten 
aller sich aufhalten-
den Personen in der 

Ausbildungsstätte ist zu gewährleisten, 
auf den Datenschutz ist dabei unbedingt 
zu achten. 
Zur Sicherheit sind die an zuwendenden 
Hygienevorschriften in jedem Fall mit 
den zuständigen Landes- oder Kreisbe-
hörden, je nach Zuständigkeit, abzu-
stimmen. Beachten Sie, dass jedes Bun-
desland eine eigene Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie er-
lassen hat und diese regelmäßig ange-
passt wird.

Es ist für Ausbilderinnen und Ausbilder 
ein großer Aufwand alle Anforderungen 
an die Hygieneregeln einzuhalten, aber 
wenn sich alle Beteiligten an diese Re-
geln halten, wird auch in der Pandemie 
eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung 
im BKF-Bereich gewährleistet sein. 
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